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Sie ©cpmeizer Çebamme Nr. 5

îperiobe, bie ©ntmidlung ber Vrüfte, ber
©cpampaare, beg Varteg beirrt jungen SJÎann,
ber ©timmbrudj etc.

A. spphftologifdje Veränberungett.

tint midj nun unferem ©pezialtpema zuzu»
menben, mödjte id) baran erinnern, baß bei
einer burdjaug normalen ©cpmangerfdjaft bie
fpaut unb beren Slnpangggebilbe, alfo bie
§aare unb Nägel, fomie bag Unterpautzeßge»
mebe jeber grau gctoiffe Veränberungen burcp»
ntadjen. ©ie fteßen fid) rnepr ober roeniger
regelmäßig, mancpmal früher ober audj fpäter,
ein unb gehören zu ben „©djmangerfcpaftg»
Seiten". Siefelben beziehen fiep auf eine ganze
Stnzapl bon ©rfdjeinungen, aug meieren id) bie
mistigeren auglefe.

©g ift Mar, baß pier nur auf tlinifdje Ver»
änberungen eingegangen toerben fann, bie bem
bloßen Singe otjne befonbere llnterfucpungg»
metpoben zugänglich finb.

Sin erfter ©teße nenne idj eine Veränberung,
bie, mir Chloasma gravidarum ober
uterium bezeichnen unb bie aug fledförmigen
Slnfammlungen bon gelblidjem big bräunlichem
garbftoff in ber §aut beftei)t. ÏUieiftens finb
biefe Verfärbungen im ©efidjt loïalifiert, ge=
legentlicp aucp an anberen ftörperfteßen, mie
Vruftaugfdjnitt, ©enitalorgane, Slcpfelfalten
unb Nabel. Sie Sieblinggftanborte finb ©tirne
unb ©cpläfengegenb, mo oft reept große, un»
regelmäßige, bräunliche gleden entfielen, nicpt
feiten aud) SBangen, Nafe unb namentlich
9Jlunb. Nlancpmal merben bie einzelnen fberbe
burdj heHe Streifen normaler §aut ein menig
aufgefplittert unb getrennt, fo baß ein fchedigeg
Vilb entfteht.

@g hanbett fich bei biefer garbftoff» ^3ig=
ment») Vilbung um Verfdjiebungen ber garb»
ïôrperprobuïtion alg Stugbrud einer unter bem
©influß ber ©cpmangerfdjaft beränberten Sä»
tigïeit beg ©enitalapparateg, ingbefonbere ber
bamit berbunbenen Srüfen, zum Veifpiel ber
Nebenniere. Ser gufammenfjang mit ben Um
terleibgorganen bejm. beren punition ift fidjer»
gefteßt, benn folche Veränberuttgen treten bei
nod) unentmicfelten Nläbcpen unb nach ber
Slbänberung nicht auf.

Slnbererfeitg fiept man bag Chloasma ge»
legentlicp bei nicht fdjmangeren grauen, melche
an tiefgreifenben ©rïranïungen ber ©ejmal»
organe leiben unb bei benen man bann oft mit
ber Slbpeilung ber ©rïranïung bag Verfcpmin»
ben beg garbftoffeg aug ber §aut erlebt, ge»

nau fo mie bag Chloasma nach ber ©eburt mit
ber SBieberaufnapme ber üblichen ©enital»
funïtionen mieber berfepminbet. —

Neben folcpen üpigmentberfepiebungen finb
eg auch bie in ber §aut eingebetteten Srüfen»
gebilbe, melche mâprenb ber ©rabibität in ihrer
punition bebeutenben gntenfitâtgfdjmanïungen
unterliegen. 9Nan fann oft beobachten, baß
©djmangere fchon bei geringen förderlichen Slm
ftrengungen ober fogar im Nupezuftanb außer»
orbentlich ju ©djmeißaugbrücpen neigen —
bie ©djmeißbrüfen funftionieren unter bem
©influß ber beränberten inneren ©efretion be=

fonberg ftarf.
Siefe bermehrte ©djmeißabfonberung ift eine

midjtige pppfiologifcpe Sätigfeit. Surd) fie ift
bie •öaut imftanbe, ber Niere Strbeit abzunep»
men unb ©ifte augjufdjeiben, mag befonberg
bei ben in ber ©rabibität ja nicht feltenen
Nierenftörungen bon größter äöidjtigfeit ift.
Sie §aut fann alfo für ein erfranfteg Slug»
fcheibunggorgan eintreten, ©ie fommt in bie
Sage, neben parnfdpigen ©ubftan^en auch an=
bere ©toffmedjfelfcpladen fomie Nîebifamente
abjufonbern, ganz gleich, toie ber Mirper mäp=
renb ber Nlenftruation zum Veifpiel jemeilen
auch gemiffe, ju biefer geit enfteljenbe ©toff»
mecpfelgifte burch &ie §aut eliminiert.

Sie ©djmeißaugbrüdje ber fdjmangeren grau
haben alfo alg entgiftenbe gunïtion ihren
guten gtned unb tragen baju bei, bem Körper

bie bermehrte Qnartfforitc^na£)me burch bie
gruept pU erleichtern.

häufiger unb noch beutlicher aber ift ein
anbereg Srüfenfhftem ber §aut befallen, näm»
lieh Salgbrüfen.

3m allgemeinen ift bie Saut ber ©chmange»
ren eher fetter unb ftärfer fchrtjopenb alg bor»
her. Sieg beruht auf einer pppfiologifd) ber»
mehrten ©efretion ber Salgbrüfen, befonberg
gegen bag ©nbe ber ©rabibität. @g beftel)t eine
auggefprodjene Neigung jur Vilbung bon
fleinen ißufteln im ©efid)t, fomie auf Vruft
unb Nüden, mag mir alg Seborrhoe bejm.
Akne bezeichnen. Von ber beginnenben Ueber»
fettung ber §aut big jur Slugfaat bon Sßideln
unb ©iterjmfteln — alfo bom Stormalen zum
iîranfl)aften — finb alle llebergänge möglich-

Sluch bie Slnhangggebilbe ber §aut, bie

$aare unb Nägel, erfahren gemiffe Slenbe»

rungen.
'

•

Söäljrenb normalerloeife bie Nägel im
Nfonat 3 big 4 mm macfjfen, fieht man bei
©chmangeren oft ein ganz beträchtlich ber»
meljrteg SBachgtum. Sieg nur beiläufig.

SBeit michtiger ift bag Verhalten ber Ve
haarung. SSie fehr biefelbe mit bem ©ejmal»
fhftem unb feinen gunftionen in 3"fammen»
hang fteht, erfennt man aug ben Veränberun»
gen, bie im ©ntmidlunggalter ftattfinben. ©ine
bermehrte Vehaarung — Hypertrichosis
— tritt bei fehr bielen ©chmangeren auf ber
Vruft, ber SNittellinie beg Unterbaucheg unb
auf ben Dberfcfjenfeln ein unb bilbet fich "ûd)
ber ©eburt meift mieber zurüd. Sazu gefeilt
fich £ine Verftärfung ber ©chamhaare. Sluch
au anberen ©teilen, in ben SldjfeHjöhlen, fogar
auf bem $of)f mirb nicht feiten berftärfteg
•'öaarmachgtum mährenb ber ©chmangerfchaft
feftgefteirt.

Nlan glaubt hier an gemiffe hormonale Slug»
mirfungen ber placenta. Namentlich maß»
gebenb aber ift eine berftärfte punition beg

fbhhothefenborberladdeng, einer Srüfe beg

•fbirnanhangeg.
3u feltenen gölten lommt eg intereffanter»

meife zu einer gerabe gegenteiligen Veeinfluf»
fung, inbem ein Çaaraugfall ober fogar ein
borübergeßenber gänzlicher Çaarberluft ein»
tritt.

Söie fchon ermähnt, beränbert fich auch
Unterl)autzellgemebe, inbem eine oft ganz &e»

beutenbe 3mmhme ber gettfiolfter einfe^t.
SSir miffen heute, baß für ben gettanfah neben
ber ßonftitution eineg Nlenfdjen namentlich
ebenfallg innerfelretorifche ffuttoren maßgebend
finb. Sluch hier ift ber Spielraum ber @r»

fcheinungen fehr breit. @g gibt grauen, bie
mährenb einer ©chmangerfchaft faitm mefent»
lieh Sett anfeßten, mährenbbern anbere zum
minbeften unfdjöne gormen annahmen.

gn einem gemiffen, aber nicht alleinigen
3ufammenhang mit biefen gettreferben ftehen
auch öte fogenannten ©djmangerfdjaftgnarben,
bie Striae gravidarum, ©g hanbelt fi^
um mehrere 3entimeter lange unb einige NliUi»
meter breite, oft leicht gefdjlängelte ©treifen,
in benen bie £aut meißlidh unb glänzenb,
fomie gegenüber ber Umgebung etmag einge»
funlen erfcheint. Sluf ben erften Vlid glaubt
man baljer, eine Narbe bor fich gU fehen. Nîan
hat früher alg @ntftehunggurfad)e eine lieber»
behnung ber §aut angenommen, melche fehr
rafdj bor fich 9eht, unb mobei gemiffe elaftifche
Slpparate ber jpaut zerriffen merben, etma fo,
mie menn man rafch unb heftig ein ©laftique
augeinanberreißt. Siefe ©rfdjeinungen, meld)e
man namentlich am linterbauch, uu ben Ober»
fdjenîeln unb Vrüften feftfteltt, ïommen bei
üher 80 % aller ©chmangeren zur Slugbilbung.
@g finb aber nicht nur mechanifdje llrfachen
int ©piel, eg braucht eine beftimmte .Üonftruf»
tion ber §aut unb ©mpfinblidjfeit auf innere
©efrete. (gfortfefcung folgt

hcliammcttucrciti

(Êinlabung
3UK

48. UclcgicrtcnBerfttrnmluitg in 5t. ©allen
Oîlonfag unb ©icnsfag, 23./24Ü lüuni 1941

Sraftanbett für btc Selegtertenberfammlung.
SKontog, ben 23. Sunt, nacijmittngë 14 U^r,

im SReftanrunt „Ubier".
1. Vegrüßung burcp bie 3eutralpräfibentin.
2. SBapl ber ©timmenzählerinnen.
3. Slppell.
4. ©enepmigung beg ifkotofollg ber Sele^

giertenberfammlung 1940.
5. gapregberidjt pro 1940.
6. gapregreepnung pro 1940 mit Nebiforem

bericht.
7. Veridpt über bag 3eitunggunternepmett

pro 1940 unb Nebiforenbericpt über bü
Necpnung pro 1940.

8. Vericpte ber ©eltionen SBallig unb ©enf-
9. Slnträge beg geutralborftanbeg :

a) Ilm bag ungefdjmälerte Slnmacpfeu
ber bigperigen Unterftüpunggfafg
bnrdp Vergabungen unb gtugerträge
Zu ermöglichen, foßen lünftige Unter»
ftüpungen big zu beffen gänzlicpet
Siquibation bem neu gegrünbetert
^ilfgfonbg betaftet merben.

b) Sie Slmtgbauer beg geutralborftanbeâ
ift pinficptlicp Veginn unb ©nbe ber»

jenigen ber Uranfenfaffelommiffiou
anzupaffen.

10. Sßapl ber Vorortgfeftion beg ©^meiz^
rifepen ^ebammenbereing.

11. Slnträge ber ©eftionen gemäß ©ingang '

a) ber ©eîtion Slargau:
Nlitglieber einer ©eftion beg ©dpoei»
Zerifcpen .öebammenüereing, bie aus
einem Danton megziepen, foHten fi^
ber ©eîtion beg Sßopnorteg anfcplief»
fen.
Sluggenommen mären .öebammen»
Pflegerinnen ober Hebammen, biß

nur Oorübergepenb in Minden ar»
beiten.

b) ber ©eîtion Viel:
Ser 3entralborftanb beg ©ipmeizf
rifepen §ebammenbereing möcpte biß

Slnregung unter bem „©ingefanbt"
in ber gebruarnummer ber „©cpmeü
Zer Hebamme", bie Ummanblung ber

.ftranfenîaffe in eine ipenfiongtaffe,
prüfen.

c) ber ©eîtion SBintertpur:
1. Sie ©efepäfte ber ^ranîenïaffe unb
biejenigen beg ©cpmeiz. §ebammem
bereing follen getrennt erlebigt mer»
ben. Sag foil peißen, nidpt am
gleichen Sag.
2. Sie fämtlicpen ©efepäfte foßen
ftatutengemäß erlebigt merben.
3. Sie.Necprautg beg llnterftüpung^»
unb beg §dfgfonbg beg ©cpmeig6'
rifepen foebammenbereittg foß feparat
unb bom jemeiligen gentralborftanb
gefüprt unb bermaltet merben.
4. Sie ©eîtion SBintertpur münfcpl
baß ipr Nunbfdpreiben bom 13. guß
1940 an ber Selegierten»Verfamm»
lung burepgefproepen mirb.

12. Neglement beg §i!fgfonbg.
13. Slßfäßige Neïurfe.
14. SBapI ber Nebifiongfeïtion für bie Ver»

eingïaffe.
15. Veftimmnng beg Orteg für bie näcpfte

SeIegierten=VerfammIung.
16. Umfrage.

®ienëtag, ben 24. ^junt 1941,
im Öteftaurant „Utfler".

10.30 Veîanntgabe ber Vefcplüffe ber Sele»

gierten»VerfammIung.

Die Schweizer Hebamme Nr. 5

Periode, die Entwicklung der Brüste, der
Schamhaare, des Bartes beim jungen Mann,
der Stimmbruch etc.

/V. Physiologische Veränderungen.

Um mich nun unserem Spezialthema
zuzuwenden, möchte ich daran erinnern, daß bei
einer durchaus normalen Schwangerschaft die
Haut und deren Anhangsgebilde, also die
Haare und Nägel, sowie das Unterhautzellgewebe

jeder Frau gewisse Veränderungen
durchmachen. Sie stellen sich mehr oder weniger
regelmäßig, manchmal früher oder auch später,
ein und gehören zu den „Schwangerschaftszeichen".

Dieselben beziehen sich auf eine ganze
Anzahl von Erscheinungen, aus welchen ich die
wichtigeren auslese.

Es ist klar, daß hier nur auf klinische
Veränderungen eingegangen werden kann, die dem
bloßen Auge ohne besondere Untersuchungsmethoden

zugänglich sind.
An erster Stelle nenne ich eine Veränderung,

die. wir LkIna 8 ma xravickarum oder
uteri um bezeichnen und die aus fleckförmigen
Ansammlungen von gelblichem bis bräunlichem
Farbstoff in der Haut besteht. Meistens sind
diese Verfärbungen im Gesicht lokalisiert,
gelegentlich auch an anderen Körperstellen, wie
Brustausschnitt, Genitalorgane, Achselfalten
und Nabel. Die Lieblingsstandorte sind Stirne
und Schläfengegend, wo oft recht große,
unregelmäßige, bräunliche Flecken entstehen, nicht
selten auch Wangen, Nase und namentlich
Mund. Manchmal werden die einzelnen Herde
durch helle Streifen normaler Haut ein wenig
ausgesplittert und getrennt, so daß ein scheckiges
Bild entsteht.

Es handelt sich bei dieser Farbstoff-
Pigment-) Bildung um Verschiebungen der
Farbkörperproduktion als Ausdruck einer unter dem
Einfluß der Schwangerschaft veränderten
Tätigkeit des Genitalapparates, insbesondere der
damit verbundenen Drüsen, zum Beispiel der
Nebenniere. Der Zusammenhang mit den
Unterleibsorganen bezw. deren Funktion ist
sichergestellt, denn solche Veränderungen treten bei
noch unentwickelten Mädchen und nach der
Abänderung nicht auf.

Andererseits sieht man das Eliloa8ma
gelegentlich bei nicht schwangeren Frauen, welche
an tiefgreifenden Erkrankungen der Sexualorgane

leiden und bei denen man dann oft mit
der Abheilung der Erkrankung das Verschwinden

des Farbstoffes aus der Haut erlebt,
genau so wie das LKIc>a8ina nach der Geburt mit
der Wiederaufnahme der üblichen
Genitalfunktionen wieder verschwindet. —

Neben solchen Pigmentverschiebungen sind
es auch die in der Haut eingebetteten Drüsengebilde,

welche während der Gravidität in ihrer
Funktion bedeutenden Jntensitätsschwankungen
unterliegen. Man kann oft beobachten, daß
Schwangere schon bei geringen körperlichen
Anstrengungen oder sogar im Ruhezustand
außerordentlich zu Schweißausbrüchen neigen —
die Schweißdrüsen funktionieren unter dem
Einfluß der veränderten inneren Sekretion
besonders stark.

Diese vermehrte Schweißabsonderung ist eine
wichtige physiologische Tätigkeit. Durch sie ist
die Haut imstande, der Niere Arbeit abzunehmen

und Gifte auszuscheiden, was besonders
bei den in der Gravidität ja nicht seltenen
Nierenstörungen von größter Wichtigkeit ist.
Die Haut kann also für ein erkranktes
Ausscheidungsorgan eintreten. Sie kommt in die
Lage, neben harnfähigen Substanzen auch
andere Stoffwechselschlacken sowie Medikamente
abzusondern, ganz gleich, wie der Körper während

der Menstruation zum Beispiel jeweilen
auch gewisse, zu dieser Zeit enstehende
Stoffwechselgifte durch die Haut eliminiert.

Die Schweißausbrüche der schwangeren Frau
haben also als entgiftende Funktion ihren
guten Zweck und tragen dazu bei, dem Körper

die vermehrte Inanspruchnahme durch die
Frucht zu erleichtern.

Häufiger und noch deutlicher aber ist ein
anderes Drüsensystem der Hant befallen, nämlich

das der Talgdrüsen.
Im allgemeinen ist die Haut der Schwangeren

eher fetter und stärker schuppend als vorher.

Dies beruht auf einer Physiologisch
vermehrten Sekretion der Talgdrüsen, besonders
gegen das Ende der Gravidität. Es besteht eine
ausgesprochene Neigung zur Bildung von
kleinen Pusteln im Gesicht, sowie auf Brust
und Rücken, was wir als Seborrbcxz bezw.
^.kns bezeichnen. Von der beginnenden Ueber-
fettung der Haut bis zur Aussaat von Pickeln
und Eiterpusteln — also vom Normalen zum
Krankhaften — sind alle Uebergänge möglich.

Auch die Anhaugsgebilde der Haut, die
Haare und Nägel, erfahren gewisse
Aenderungen.

Während normalerweise die Nägel im
Monat 3 bis 4 mm wachsen, sieht man bei
Schwangeren oft ein ganz beträchtlich
vermehrtes Wachstum. Dies nur beiläufig.

Weit wichtiger ist das Verhalten der
Behaarung. Wie sehr dieselbe mit dem Sexualsystem

und seinen Funktionen in Zusammenhang

steht, erkennt man aus den Veränderungen,
die im Entwicklungsalter stattfinden. Eine

vermehrte Behaarung — UvpertriLÜc>8i8
— tritt bei sehr vielen Schwangeren auf der
Brust, der Mittellinie des Unterbauches und
auf den Oberschenkeln ein und bildet sich nach
der Geburt meist wieder zurück. Dazu gesellt
sich eine Verstärkung der Schamhaare. Auch
an anderen Stellen, in den Achselhöhlen, sogar
auf dem Kopf wird nicht selten verstärktes
Haarwachstum während der Schwangerschaft
festgestellt.

Man glaubt hier an gewisse hormonale
Auswirkungen der Placenta. Namentlich
maßgebend aber ist eine verstärkte Funktion des
Hypothesenvorderlappens, einer Drüse des

Hirnanhanges.
In seltenen Fällen kommt es interessanterweise

zu einer gerade gegenteiligen Beeinflussung,

indem ein Haaraussall oder sogar ein
vorübergehender gänzlicher Haarverlust
eintritt.

Wie schon erwähnt, verändert sich auch das
Unterhautzellgewebe, indem eine oft ganz
bedeutende Zunahme der Fettpolster einsetzt.
Wir wissen heute, daß für den Fettansatz neben
der Konstitution eines Menschen namentlich
ebenfalls innersekretorische Faktoren maßgebend
sind. Auch hier ist der Spielraum der
Erscheinungen sehr breit. Es gibt Frauen, die
während einer Schwangerschaft kaum wesentlich

Fett ansetzten, währenddem andere zum
mindesten unschöne Formen annahmen.

In einem gewissen, aber nicht alleinigen
Zusammenhang mit diesen Fettreserven stehen
auch die sogenannten Schwangerschaftsnarben,
die Striae Zravickarum. Es handelt sich

um mehrere Zentimeter lange und einige Millimeter

hreite, oft leicht gefchlängelte Streifen,
in denen die Haut weißlich und glänzend,
sowie gegenüber der Umgebung etwas
eingesunken erscheint. Auf den ersten Blick glaubt
man daher, eine Narbe vor sich zu sehen. Man
hat früher als Entstehungsursache eine
Ueberdehnung der Haut angenommen, welche sehr
rasch vor sich geht, und wobei gewisse elastische
Apparate der Haut zerrissen werden, etwa so,
wie wenn man rasch und heftig ein Elastique
auseinanderreißt. Diese Erscheinungen, welche
man namentlich am Unterbauch, an den
Oberschenkeln und Brüsten feststellt, kommen bei
Wer 80 A aller Schwangeren zur Ausbildung.
Es sind aber nicht nur mechanische Ursachen
im Spiel, es braucht eine bestimmte Konstruktion

der Haut und Empfindlichkeit auf innere
Sekrete. Fortsetzung folgt

Schweift Hàmmenvereiu
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48. Delegiertenversammlung in Zt. Gallen

Montag und Dienstag. 23.M. Juni Ml
Traktanden für die Delegiertenversammlung.

Montag, den 23. Juni, nachmittags 14 Uhr,
im Restaurant „Uhler".

1. Begrüßung durch die Zentralpräsideutin.
2. Wahl der Stimmenzählerinuen.
3. Appell.
4. Genehmigung des Protokolls der Dele¬

giertenversammlung 1940.
5. Jahresbericht pro 1940.
6. Jahresrechnung pro 1940 mit Revisoren¬

bericht.
7. Bericht über das Zeitungsunternehmen

pro 1940 und Revisorenbericht über die

Rechnung Pro 1940.
8. Berichte der Sektionen Wallis und Genf-
9. Anträge des Zentralvorstandes:

a) Um das ungeschmälerte Anwachsen
der bisherigen Unterstützungskasse
durch Vergabungen und Zinserträge
zu ermöglichen, sollen künftige
Unterstützungen bis zu dessen gänzlicher
Liquidation dem neu gegründeten
Hilfsfonds belastet werden.

b) Die Amtsdauer des Zentralvorstandes
ist hinsichtlich Beginn und Ende
derjenigen der Krankenkasfekommisston
anzupassen.

10. Wahl der Vorortssektion des Schweize¬
rischen Hebammenvereins.

11. Anträge der Sektionen gemäß Eingang!
a) der Sektion Aargau:

Mitglieder einer Sektion des
Schweizerischen Hebammenvereins, die aus
einem Kanton wegziehen, sollten sich

der Sektion des Wohnortes anschlies-
sen.

Ausgenommen wären Hebammen-
Pflegerinnen oder Hebammen, die

nur vorübergehend in Kliniken
arbeiten.

b) der Sektion Viel:
Der Zentralvorstand des Schweizerischen

Hebammenvereins möchte die

Anregung unter dem „Eingesandt"
in der Februarnummer der „Schweizer

Hebamme", die Umwandlung der

Krankenkasse in eine Pensionskasse,
Prüfen.

c) der Sektion Winterthur:
1. Die Geschäfte der Krankenkasse und
diejenigen des Schweiz. Hebammenvereins

sollen getrennt erledigt werden.

Das soll heißen, nicht aM
gleichen Tag.
2. Die sämtlichen Geschäfte sollen
statutengemäß erledigt werden.
3. Die.Rechnung des Unterstützungsund

des Hilfsfonds des Schweizerischen

Hebammenvereins soll separat
und vom jeweiligen Zentralvorstand
geführt und verwaltet werden.
4. Die Sektion Winterthur wünscht,
daß ihr Rundschreiben vom 13. Juli
1940 an der Delegierten-Versammlung

durchgesprochen wird.
12. Reglement des Hilfsfonds.
13. Allfällige Rekurse.
14. Wahl der Revisionssektion für die Ver¬

einskasse.
15. Bestimmung des Ortes für die nächste

Delegierten-Versammlung.
16. Umfrage.

Dienstag, den 24. Juni 1941,
im Restaurant „Uhler".

10.30 Bekanntgabe der Beschlüsse der Dele¬

gierten-Versammlung.
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48. Uelegiertenuerfatuntlung b. £rankcitkaflTc.
®lontag/£>icnstag, 23./24. 3uni in ôf. ©allen.

Srattanben für bie Kranfenfaffe.
Sßontag, bert 23. $unt 1941, nadjinittagâ 14 Uïjr,

irrt SReftaurant „Vieler".

1. Slbnatme bed ©efd)äftdberid)ted.
2. Slbnatme ber gal)redred)nung unb 33e»

rid)t ber IRebiforert.
3. 9BatI ber Ofedjnungdrebiforinnen für bad

gatr 1941.
4. ©tatutenrebifion ber Kranfenfaffe.
5. 9ßatl ber Kranfenfaffe=Kommiffion in»

folge Semiffion berfelben.
6. SInträge:

a) ber ©eftion Stargau:
Sie 93efoIbmtg ber Kranfenfaffe=Kom»
miffion füllte prozentual naef) ben

ORitglieberbeiträgen berechnet »erben,
ge nad) 3unal)me ker Ofr&eit fteigt
aud) bad §onorar.

b) ber ©eftton SBinterßjur:
1. Sie ©efdjäfte ber Kranfenfaffe unb
biejenigen bed ©d)»eiz. §ebanraten»
93ereind foflen getrennt erlebigt »er»
ben, bas »iß Reiften, nid)t ant
gleichen Sag.
2. Sie fämtlidjen ©efd)äfte füllen
ftatutengemäf; erlebigt »erben.
3. Sad Honorar ber -ißräfibentra ber

Kranfenfaffe»Kommiffion foil auf
gr. 400.— l)erabgefet3t »erben mit
Sßirfung ab 1. guli 1941.

7. 93erfd)iebened.

gür bie Kranfenfaffe»Kommiffion :

Sie 5ßräfibentin :

grau Slderet.
* **

Söerte Kolleginnen
gurn bieSfäljrigen §ebammentag, ber bied»

WiaT in ber £)ftfd)»eiz, in ber alten ©tabt
®t. ©aßen, ftattfinbet, laben »ir aße Kollegin»
tten unfered Sanbed gur Seilrtaljme terzlid) ein.
^ufjergetoöl)nlid)e Reiten berlangen aud) bon
Wrtê bementfpredjenbe ORaßnal)men unb aß»
feitige ©infdjränfungen. Sedtalb foß unfere
•Bufammenfunft in möglictjft einfadjem Olaf)»

Wienabge^alten »erben. Sinei) muffen »ir bie
uns zur Verfügung ftel)enbe geit gut au§»
uü^en, um »egen ber 93erbunfelung frülj^eitig
abfdjliefjen zu fönnen. Sie ©eftion ©t. ©aßen
Uürb fid) bemühen, und ben Slufentfjalt ben
^erl)ältniffen entfprecfjenb angenehm ju ma»
^en.
,,gm übrigen ber»eifen »ir @ie auf bie orien»

tterenben Sßiitteilungen ber ©eftion ©t. ©al»
len in biefem Statte, hoffentlid) fönnen »ir
*ed)t biele Kolleginnen bon nat unb fern, be»

fonbers aber biejenigen bes obern unb untern
ju|eintaled, bon ©t. ©aßen, bom Slppenzeßer»
länbdjen unb boni Sfiurgau fetr zatlreid) in
Unferer ORitte begrüben, nadjbem »ir unfere
oiedjätrige Sagung bireft in bie Dftmarf un»
lerer frönen Heimat berlegt taben.

ORit foßegialen ©rüfeen!
«ßinterßjur, ben 7. ÔRai 1941.
Bûrid),

gür ben gentralborftanb :

®ie ißräfibentin : Sie ©efretärin:
a, g. ©lettig. grau SR. KöIIa.
l)djenbergftr. 31, 2Sintcttt|ur pottingerftr. 44

ïct. 26 301, 3ürid£) 7.

Slufruf!
Sas internationale ORütter» unb ©äuglingd»

teint in ©übfranfreid) benötigt toieber eine
^tftoeijerljebamme für bie näcpften brei ORo»

fute. Sa ed fo biet arbeitslofe Hebammen gibt
JU ber ©d)»ei,5, foßte ed möglid) fein, eine

ju finben, bie bad f>erz auf bem redjten
wed unb aitd) Suft Ijat, iljre §ilfe unb Siebe

Sie ©d)»eizer §ebamme

ben zermürbten unb geliebten glüd)tlingdfrauen
angeheilten zu laffen. 9ßer melbet fid)

Studfunft erteilt gerne: q: ©lettig.

SReusCsintritte.

©eftion ©enf:
Oir. la: Mlle. Germaine Guinand, maternité,

Genève.

©eftion ©olotljurn:
Oir. 3a: grl. Silice ORüßer, Sauperdborf.

©eftion gürid):
Oer. 34 a: grl. 93erta ORorizzo, Kûënattt»

3ürid).
Söir teigen fie aße terzlidj »ißfommen

Ser gentralborftanb.

Dîcglcmcnt für bte Senüfmttg be« ^tlföfonb«
be« ©^toeij. |jekimttettt>erem«.

§ 1. Ser bem ©dj»eiz. §ebammenberein
au§ ber Sunbesfeierfammlitng bes galjreê 1939
jugefloffene ^Beitrag bon gr »irb al§
fpilfêfonbâ bezeidinet unb bient in feinem
boßen Umfange ber Unterftü^ung bebürftiger
SRitglieber bed Vereins.

§ 2. Sie in grage fommenben SRitglieber
taben bei iljrer ©eftionsfreifibentin ein bie§=

bezügliches ©efitd) einzureiben, bad bon ber»

felben mit entfjiredjenbem Slntrag an bie 5ßrä=

fibentin bed 3entïalborftanbed (bed Silfsfonbd)
»eiterzuleiten ift.

§ 3. gür ge»iffenl)afte Prüfung ber 93er

tältniffe ift bie betreffenbe ©eftiondfiräfibentin
berant»ortlid), um bie ztoedentff>red)enbe 93er=

toenbung ber befcluünften SRittel bed gonbd
Zu getoäljrleiften.

§ 4. Sie fpölje bed Unterftübungdbetraged
ift bem 3eutraIborftanb (ber Kommiffioit) an»
teimgefteßt, bodj foß berfelbe jährlich ßro 9Rit»
glieb bie ©umme boit gr. 50.— nidjt über»
fteigen.

§ 5. Ser gonbd »irb bon einer breigliebe»
rigen Kommiffion ber»altèt, bie fict aud 3Rit»
gliebern bon berfbiebenen ©eftionen zufam»
menfetü unb efirenamtlib arbeitet. Sie Siefen
faßen zu Saften ber faffe.

§ 6. Sad ©elb »irb auf einem foliben
S3anfinftitut ziudtragenb angelegt. Stuf ©übe
jeben gaf)red foß bie Kommiffion bem gen»
tralborftanb zutauben ber Selegierten=Sßer»
fammlung SRebnung unb 93eribf erftatten.

§ 7. Sie Kaffarebifion »irb bon ben SRebi»

foren ber gentralfaffe borgenommen.
§ 8. gm übrigen gelten bie ©tatuten bed

@b»eizerifben hebammenbereind.

gm Olamen bed geutralborftanbed ;

Sie 5)3räfibentin: Sie ©efretärin:
(©enetmigt an ber Selegierten=93erfamm»

lung bed ©btoeizerifdjen ëebammenbereind
bom
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Statuten ber ^ranfentaffe
be« ©bbiti^iifben ^ekammenberein«.

I. SUlgemeine 93eftimntungen.

Slrt. 1.

SR it bem 01 amen: Kranfenfaffe bed

©btoeizerifben hebammenbereind b e ft e 11 eine

©enoffenfbaft mit unbeftimmter Sauer.

Slrt. 2.
9Bie bidter.

Slrt. 3.

Sie Kranfenfaffe bez»edt, itre ORitglieber
gemeifî biefen ©tatuten nadj bent ©runbfat ber
©egenfeitigfeü gegen Kranfteit unb Un»
fait zu berfidjern.

Slrt. 4.
9Bie bidter.

Slrt. 5.
9Bie bidter.

Slrt. 6.
9Bie bidter.

II. ORitglicbf^aft.

Slrt. 7.
9Bie bidter.

Slrt. 8.

1. ORitglieb fann jebe in ber @d)»eiz fid)
bauemb auftaltenbe ^ebamme mit fdj»eize»
rifctem bezto. fantonalem patent »erben:

a) »enn fie nidjt metr aid 50 gatre alt
ift, gefunb unb otne foldje ©ebrecten
ift, bie fie an ber 33erufdaudübung tiu»
bern fönnten;

b) toenn fie nicht fd»on bei metr aid einer
Kranfenfaffe berfidjert ift;

c) »enn fie nidjt für ben Kranfteitdfaß
fo gefteßt ift, bag itr aud ber 93er»

fidjerung bei ber Kaffe ein ©e»inn er»

»adjfen »ürbe.

2. Ser ©intritt ift fdjrifttidj zu erflären.
Surd) itn »erben bie ©tatuten unb Olegle»
mente anerfannt. Ueber bie Slufnatute
entfeteibet bie Kranfenfaffe»Kommif»
fion.

3. Sie 93e»erberin tat ein ärztlidjed geug»
nid nact aufgefteßtem gormular borzu»eifen.
Sludgenommen bon biefer 93eftimmung
finb bie Slbfolbentinnen ber §ebam
menfurfe, fofern fie »ättenb ber
SauerbedKurfedgegenKranfteitber»
fid)ert »aren unb binnen 4 9ßodjen nadt
Slbfctluk bed Kurfed unferer Kranfen»
faffe beitreten.

4. 9ßie bidter.
5. Söie bidder.
6. 9Bie bidder.

Slrt 9
9ßie bidter.
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48. Delegiertenversammlung d. Krankenkasse.

Montag/Dienstag, 23-/24. Juni in St. Gallon.

Traktanden für die Krankenkasse.
Montag, den 23. Juni 1341, nachmittags 14 Uhr.

im Restaurant „Uhler".
1. Abnahme des Geschäftsberichtes.
2. Abnahme der Jahresrechnung und

Bericht der Revisoren.
3. Wahl der Rechnungsrevisorinnen für das

Jahr 1941.
4. Statutenrevision der Krankenkasse.
5. Wahl der Krankenkasse-Kommission in¬

folge Demission derselben.
6. Anträge:

a) der Sektion Aargau:
Die Besoldung der Krankenkasse-Kommission

sollte prozentual nach den

Mitgliederbeiträgen berechnet werden.
Je nach Zunahme der Arbeit steigt
auch das Honorar.

b) der Sektion Winterthur:
1. Die Geschäfte der Krankenkasse und
diejenigen des Schweiz. Hebammen-
Vereins sollen getrennt erledigt werden,

das will heißen, nicht am
gleichen Tag.
2. Die sämtlichen Geschäfte sollen
statutengemäß erledigt werden.
3. Das Honorar der Präsidentin der
Krankenkasse-Kommission soll auf
Fr. 409.— herabgesetzt werden mit
Wirkung ab 1. Juli 1941.

7. Verschiedenes.

Für die Krankenkasse-Kommission:
Die Präsidentin:
Frau Ackeret.

5 »

Werte Kolleginnen!
Zum diesjährigen Hebammentag, der diesmal

in der Ostschweiz, in der alten Stadt
St. Gallen, stattfindet, laden wir alle Kolleginnen

unseres Landes zur Teilnahme herzlich ein.
Außergewöhnliche Zeiten verlangen auch von
Uns dementsprechende Maßnahmen und
allseitige Einschränkungen. Deshalb soll unsere
Zusammenkunft in möglichst einfachem Rah-
Menabgehalten werden. Auch müssen wir die
uns zur Verfügung stehende Zeit gut aus-
uützen, um wegen der Verdunkelung frühzeitig
abschließen zu können. Die Sektion St. Gallen
Uürd sich bemühen, uns den Aufenthalt den
Verhältnissen entsprechend angenehm zu
machen.

Im übrigen verweisen wir Sie auf die
orientierenden Mitteilungen der Sektion St. Galten

in diesem Blatte. Hoffentlich können wir
ssecht viele Kolleginnen von nah und fern,
besonders aber diejenigen des obern und untern
Vheintales, von St. Gallen, vom Appenzeller-
ländchen und vom Thurgau sehr zahlreich in
Unserer Mitte begrüßen, nachdem wir unsere
Diesjährige Tagung direkt in die Ostmark
unserer schönen Heimat verlegt haben.

Mit kollegialen Grüßen!
Winterthur, den 7. Mai 1941.
Zürich,

Für den Zentralvorstand:
Die Präsidentin: Die Sekretärin:

w I. Glettig. Frau R. Kölla.
"hchenbergstr. 31, Winterthur Hottingerstr. 44

Tel. 26 301. Zürich 7.

Aufruf!
Das internationale Mütter- und Säuglingsheim

in Südfrankreich benötigt wieder eine
Schweizerhebamme für die nächsten drei Mo-
tzate. Da es so viel arbeitslose Hebammen gibt

der Schweiz, sollte es möglich sein, eine
j^che zu finden, die das Herz auf dem rechten
âck und auch Lust hat, ihre Hilfe und Liebs

Die Schweizer Hebamme

den zermürbten und gehetzten Flüchtlingsfrauen
angedeihen zu lassen. Wer meldet sich?

Auskunft erteilt gerne: I Glettig.

Neu-Eintritte.
Sektion Genf:

Nr. la: Nile, dsrmaine duinanck, maternité,
densve.
Sektion Solothurn:

Nr. 3a: Frl. Alice Müller, Laupersdorf.
Sektion Zürich:

Nr. 34 a: Frl. Berta Morizzo, Küsnacht-
Zürich.

Wir heißen sie alle herzlich willkommen!
Der Zentralvorstand.

Reglement für die Benützung des Hilfsfonds
des Schweiz. Hebammenvereins.

§ 1. Der dem Schweiz. Hebammenverein
aus der Bundesfeiersammlung des Jahres 1939
zugeflossene Beitrag von Fr wird als
Hilfsfonds bezeichnet und dient in seinem
vollen Umfange der Unterstützung bedürftiger
Mitglieder des Vereins.

Z 2. Die in Frage kommenden Mitglieder
haben bei ihrer Sektionspräsidentin ein
diesbezügliches Gesuch einzureichen, das von
derselben mit entsprechendem Antrag an die
Präsidentin des Zentralvorstandes (des Hilfsfonds)
weiterzuleiten ist.

§ 3. Für gewissenhafte Prüfung der
Verhältnisse ist die betreffende Sektionspräsidentin
verantwortlich, um die zweckentsprechende
Verwendung der beschränkten Mittel des Fonds
zu gewährleisten.

§ 4. Die Höhe des Unterstützungsbetrages
ist dem Zentralvorstand (der Kommission)
anheimgestellt, doch soll derselbe jährlich pro Mitglied

die Summe von Fr. 50.— nicht
übersteigen.

§ 5. Der Fonds wird von einer dreigliederigen

Kommission verwaltet, die sich aus
Mitgliedern von verschiedenen Sektionen
zusammensetzt und ehrenamtlich arbeitet. Die Spesen
fallen zu Lasten der kasse.

Z 6. Das Geld wird auf einem soliden
Bankinstitut zinstragend angelegt. Auf Ende
jeden Jahres soll die Kommission dem
Zentralvorstand zuhanden der Delegierten-Versammlung

Rechnung und Bericht erstatten.
§ 7. Die Kassarevision wird von den Revisoren

der Zentralkasse vorgenommen.
§ 8. Im übrigen gelten die Statuten des

Schweizerischen Hebammenvereins.

Im Namen des Zentralvorstandes:
Die Präsidentin: Die Sekretärin:
(Genehmigt an der Delegierten-Versammlung

des Schweizerischen Hebammenvereins
vom
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Statuten der Krankenkasse

des Schweizerischen Hebammenvereins.

I. Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1.

Mit dem Namen: Krankenkasse des

Schweizerischen Hebammenvereins besteht eine

Genossenschaft mit unbestimmter Dauer.

Art. 2.
Wie bisher.

Art. 3.

Die Krankenkasse bezweckt, ihre Mitglieder
gemäß diesen Statuten nach dein Grundsatz der
Gegenseitigkeit gegen Krankheit und Unfall

zu versichern.
Art. 4.

Wie bisher.
Art. 5.

Wie bisher.
Art. 6.

Wie bisher.

II. Mitgliedschaft.

Art. 7.
Wie bisher.

Art. 8.

1. Mitglied kann jede in der Schweiz sich

dauernd aufhaltende Hebamme mit schweizerischem

bezw. kantonalem Patent werden:
«/ wenn sie nicht mehr als 50 Jahre alt

ist, gesund und ohne solche Gebrechen
ist, die sie an der Berufsausübung
hindern könnten;

b) wenn sie nicht schon bei mehr als einer
Krankenkasse versichert ist;

c) wenn sie nicht für den Krankheitsfall
so gestellt ist, daß ihr aus der
Versicherung bei der Kasse ein Gewinn
erwachsen würde.

2. Der Eintritt ist schriftlich zu erklären.
Durch ihn werden die Statuten und Reglements

anerkannt. Ueber die Aufnahme
entscheidet die Krankenkasse-Kommission.

3. Die Bewerberin hat ein ärztliches Zeugnis

nach aufgestelltem Formular vorzuweisen.
Ausgenommen von dieser Bestimmung
sind die Absolventinnen der
Hebammenkurse, sofern sie während der
Dauer des Kurses gegen Krankheit
versichert waren und binnen 4 Wochen nach
Abschluß des Kurses unserer Krankenkasse

beitreten.
4. Wie bisher.
5. Wie bisher.
6. Wie bisher.

Art 9
Wie bisher.

U2H08K ZZVZ
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40 Sie ©djtoeizer §ebamme Nr. 5

an. 10.

Sie 3Ritgtiebfd)aft erlitt:
a) burd) bert Sob ;

b) infolge SBegzugeS auS ber ©dftoeij;
c) buret) bie enbgüttige ©rfdjöhfung ber

©enujjberechtigung (art. 23, abf. 1,
lit. c);

d) butd) austritt auS ber tränten*
faffe ober bent ©chtoeizerifchen
£>ebammenberein.

e) buret) auSfchtufj auS ber .ftranfenfaffe.
SCrt. 11.

SBie bisher.
Strt. 12.

©in Niitgtieb fanrt auSgefdjloffen toerben :

a) toerat eS bie 9Cn^eigefofIicf)t berieft
(3lrt. 8, giff. 4, a—d, art. 17, abf. 2) ;

b) toenn eS otjne SB if fen ber ^ranïen*
ïaffe=,fïommiffion in eine anbere Vaffe
tritt unb auf erfolgte Slufforberung auS
berfelben nicf)t toieber austritt;

c) toenn eS mit ber gatjtung ber Seiträge
troh jineimaliger 3Rafinung me^r
als 6 SRonate im Sücfftanb ift ;

d) toenn eS bie $affe unrebtid) ausbeutet
ober auszubeuten berfud)t ;

e) toegen liebertichem, bie ©efunbtjeit ge-
fätjrbenbem SebenStoanbet ;

f) toegen Söiberfefstictjteit gegen Sefdjtüffe
ïomftetenter Organe ;

g) toenn eS buret) ehrenrührige .öanblitn»
gen ober auf anbere Sßeife baS an*
fehen unb bie gntereffen beS §>ebam*
menftanbeS, fhezieti beS ©chtoeizerifdjen
§ebammenbereinS, fcf)äbigt.

Ser auSfdjtufj ber äRitgtieber erfolgt, eben»
tueïl auf Slntrag ber betreffenben ©ef*
tion beS ©chtoeizerifchen §ekmmen»
bereinS, burd) bie .Sranfenfaffe4tommiffion.
Ser ^Betroffenen fteht baS NeturSredjt an bie

Setegiertenberfammtung zu.

Strt. 13.'
SBie bisher.

III. Siebte unb Pflichten ber SRitglieber.

art. 14.
SBie bisher an. 30.

art. 15.

Sßie bisher art. 14.

art. 16.

Sie Staffe getoährt ihren SNitgliebern in
StrantheitSfätten ein tägtidheS ,Ürantengelb bon
gr. 2.50 bezto. gr. 1-25 nach Sfct. 23.

abf. 2—4 toie bisher art. 15, abf. 2—4.

art. 17 bis 21.
2Bie bisher art. 16—20.

art. 22.

Sie auSbezahlung beS .ftranfengetbeS erfolgt
nur am 1. refjp. am 3. eines jeben SRonatS,
bei SBieberaufnahme ber SerufStätigteü fofort
nadj ©infenbung beS ©chtufgeugniffeS. gier ben

abmetbungStag toirb ïein .ftranfengetb auSbe*

Zahlt, aufjer ber arzt erftöre baS SRitglieb für
biefen Sag infolge Stranttjeit noch für tränt
unb boll ertoerbSunfähig.

gür ben Strantenfchein toirb gr. 1.—
berechnet, für jebeS ©rneuerungSzeug*
niS gr. —.50.

©djutbige Seiträge toerben bom
Strantengetb in abzug gebraut.

art. 23.

3Bie bisher art. 22, nur gr. 2.50 ftatt 3.—
unb 1.25 ftatt 1.50.

art. 24.

abf. 1—3 toie bisher art. 23, abf. 1—3,
nur 2.50 ftatt 3.—. Qu ber 7. geile beS erften
abfdfnittS muh eê heifeen: art. 23.

àbf. 4 : SBenn bie äööchnerin über bie Sauer
bon jech§ SBodjen hinaus ihr Sïirtb toeitere
bier SBodjen ftiltt, fo toirb benfenigen Slit*

gtiebern, für toelche bie ßrantentaffe beS

©chtoeizerifchen HebammenbereinS auf
tRüctbergütung burch beit Sunb artfforucl) hui,
ein ©tillgelb bon gr. 18.— ausbezahlt.

abf. 5: SBodjnerinnen, für toelche bie .Staffe

ben befonbern 3Böchnerinnen=SunbeSbeitrag
nicht erhält, haben biefen Seitrag felbft ber
Staffe zu bergüten bezto. müffen fid) ihn bom
Sïranïengelb in abzug bringen laffen.

abf. 6 unb 7 toie bisher art. 23, 6 unb 7.

art. 25—27.
2Bie bisher art. 24—26 (in art. 26 finb bie

Sertoeife auf bie anbern àrtifel entff>re<henb
ZU änbern).

art. 28.

Sie Stitgtieber finb berfoflirfjtet, in gefunben
unb tränten Sagen einen OuartatSbeitrag zum
borauS zu entrichten. Ser Seitrag toirb bon
ber Setegiertenberfammtung feftgefeist.
(Setter ©ah fällt toeg.)

Ser Seitrag ift fo zu bemeffen, bah auS ben
©innahmen borauSfichtlicf) toenigftenS bie auS=
gaben beftritten toerben tonnen, ©rzeigt fich
innerhalb eines gatjreS, bah äie feftgefetgen
Seiträge ungenügenb finb, fo ift bie tränten»
ïaffe*Sîommiffion unter alten llmftänben be»

rechtigt unb berfofIic£)tet, ber nächften Sete*
giertenberfammtung eine ©rhötjung zu
beantragen.

Siefenigen äRitgtieber, für toelche bie Siran*
tentaffe teinen SunbeSbeitrag erhält, gahten
ben entfhrechenben Setrag in bierteljährtichen
Raten mit bem orbenttichen OuartatSbeitrag.

art. 29.
9Bie bisher art. 28.

art. 30.
2Bie bisher art. 29.

IV. Organifation.
art. 31.

Sie Organe ber Sïaffe finb :

1. Sie Setegiertenberfammtung;
2. Sie Xtrabftimmung ;

3. Sie Strantentaffe=Äommiffion ;

4. Sie iRechnungSrebiforen.

art. 32.

Sie Setegiertenberfammtung tritt
orbentlidjertoeife alljährlich im 2Rai ober guni

Jede Geburt kostet
der Mutter einen Zahn

gn biefem uralten ©prichtoort liegt eine tiefe
Sßaljrheit, toenn man baran benït, bah
ÜRutter bem Neugeborenen einen grofjen Sor=

rat an $alï mit auf ben 3Seg gibt. 3MÎ, ber

ihr felbft fehlt, toenn bie Nahrung nicht ge=

nügenb ©rfah liefert. SeShatb führen ©chtoan»

gerfdhaft unb ©eburt bei fo bieten SRüttern

ZU Sertrümmungen beS ©tetettS, ^noctjener»
toeichung, gahnauSfatt. Äatfmanget ift aber

auch äie llrfache ber immer fettener toerbenben

©tilïfâhigïeit. IXnb Einher, bie fchon im 3Rut=

terteib zu toenig Äatt erhielten, finb oft fcE)toäch»

tidh unb biet leichter empfängtidh für NachitiS
unb anbere 2Ranget!ran!heiten. SeShatb emp»

fehlen aerzte toerbenben unb ftittenben Niüttern
Siomatz mit ®<xlï ejtra, ein ^atïfhenber ber

Zugleich ftärft unb babei ganz berbautidh

ift. SBichtig ift auch, Siomatz mit ®alî
nicht ftopft, fonbern mitb abführt. ©rJjälttich
in afiotheïen zu $r. 4.—.

Zufammen. auherorbenttichertoeife tritt fie zu?

fammen, toenn eS bie ,Vranfenfaffe».Üommiffion
für nötig erachtet ober toenn toenigftenS ber

Zehnte Seit ber NHtgtieber eS fdjrifttich bei ber

Vranfenfaffe».Vommiffion unter angäbe ber
Srattanben bertangt.

Sie ©inberufung geflieht burch bie Traufen*
faffetommiffion unb hat mit Setanntgabe
ber Srattanben in ztuei Nummern ber

„©djtoeizer §ebamme" zu erfolgen.

art. 33.

Sie Setegiertenberfammtung ift be*

fdjluhfähig, toenn bie ©inberufung in ftatu*
tarifct)er Steife erfolgt ift.

art. 34.

Sie Setegierten bertreten bie ©e*
famtheit ber üNitglieber. gür bie Se*
recfjnung ber Setegierten ift ber ©tanb
ber ÜNitglieber ant 31. Sezember mahs
gebenb.

gebe ©ettion beS ©chtoeizerifchen Vebant*
menbereinS hat für je 20 ÜNitgtieber, bie zu*
gleich SOlitg lieber ber Ärantentaffe
finb, anfferuet) auf bie ©ntfenbung einer 2tb*

georbneten an bie Setegiertenberfammtung-
gebe ©ettion hat baS anrecht auf min*
beftenS eine Setegierte. ©ine Smchzat^
bon über 10 SRitgtiebern berechtigt zur ©nt*
fenbung einer toeitern Setegierten. ©teltber*
tretung ift zutäffig, boch barf teine Setegierte
mehr ats ztoei ©timmen abgeben, (abf. 2 bort
alt art. 37 fättt toeg.)

art. 35.
Ser Setegiertenberfammtung liegen inSbe*

fonbere ob :

1. Kontrolle ber Setegiertenman*
bate.

2. Sefchtufz, bie anertennung gernäf; Sun*
beSgefeh nachzufuchen unb auf biefelbe
ZU berzichten.

3. abnähme beS ©efchäftSbericfiteS unb bet
gahreSrechnung unb ©nttaftung ber
Sertoattung.

4. 3öat)t unb abberufung ber SRitgtieber
ber .Vrantentaffetommiffion unb ber Ne*

biforen.
5. Seratung unb Sefchlufjfaffung

über anträge ber 5trantentaffe*
Äommiffion, ber Nebiforen unb
ber ©ettionen beS ©cHjtoeizeri*
fdjen §ebammenbereinS.

6. geftfetjung ber Niitgtieberbeiträge (gtoei*
ter ©ah fällt toeg).

7. geftfe(3ung ber @ntfc()äbigung ber gunt»
tionäre.

8. Sebifion ber ©tatuten unb auftöfung
ber ©enoffenfehaft unter Sorbe'hatt bon
art. 38 unb 46.

9. Sehanbtung bon Neturfen.
10. ©rtafj unb abänberung ber Negtemente

(Ztoeiter ©ah fällt toeg).
11. Seftimmung beS OrteS ber nächften

orbenttichen Serfammtung.
an. 36.

atte anträge für bie näcfjfte Sete*
giertenberfammtung finb ber Uran*
ten!affe ßommiffion bis ff)äteften§
31. 3Rärz einzureichen.

an. 37.
Sie Sefcljtüffe ber Setegiertenberfamtrt*

t un g toerben in ber Reget in offener abftito*
mung mit bem abfotuten 3Ret)r ber ©timmen*
ben gefaxt. Ser Serfammtung fteht eS jeboh
frei, geheime ©timmabgabe zu befchtieffen-
lieber ©egenftänbe, bie nicht auf bem ber ©ito
tabung beigegebenen Srattanben=Serzeichni§
ftehen, barf nicht Sefcf)[uf] gefaxt toerben.

Sefchtüffe über ©tatutenänberung
bebürfen einer DNehrheit bon
Srittetn ber abgegebenen ©timmen.

art. 38.
SBenn bie Setegiertenberfammtung

bie auftöfung ber ©enoffenfehaft beantragt, f°
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Art. 10.

Die Mitgliedschaft erlischt:
a) durch den Tod;
b) infolge Wegzuges aus der Schweiz;
c) durch die endgültige Erschöpfung der

Genußberechtigung (Art. 23, Abs. 1,
lit. c);

ck) durch Austritt aus der Krankenkasse

oder dem Schweizerischen
Hebammenverein.

e) durch Ausschluß aus der Krankenkasse.

Art. 11.
Wie bisher.

Art. 12.

Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden:
«) wenn es die Anzeigepflicht verletzt

(Art. 8, Ziff. 4, a—ck. Art. 17, Abs. 2) ;

d) wenn es ohne Wissen der Kranken¬
kasse-Kommission in eine andere Kasse
tritt und auf erfolgte Ausforderung aus
derselben nicht wieder austritt;

e) wenn es mit der Zahlung der Beiträge
trotz zweimaliger Mahnung mehr
als 6 Monate im Rückstand ist;

ck) wenn es die Kasse unredlich ausbeutet
oder auszubeuten versucht;

e) wegen liederlichem, die Gesundheit ge¬

fährdendem Lebenswandel;
k) wegen Widersetzlichkeit gegen Beschlüsse

kompetenter Organe;
K) wenn es durch ehrenrührige Handlungen

oder auf andere Weise das
Ansehen und die Interessen des
Hebammenstandes, speziell des Schweizerischen
Hebammenvereins, schädigt.

Der Ausschluß der Mitglieder erfolgt, eventuell

auf Antrag der betreffenden Sektion

des Schweizerischen Hebammenvereins,

durch die Krankenkasse-Kommission.
Der Betroffenen steht das Rekursrecht an die

Delegiertenversammlung zu.

Art. 13.
Wie bisher.

III. Rechte und Pflichten der Mitglieder.
Art. 14.

Wie bisher Art. 30.

Art. 15.

Wie bisher Art. 14.

Art. 16.

Die Kasse gewährt ihren Mitgliedern in
Krankheitsfällen ein tägliches Krankengeld von
Fr. 2.50 bezw. Fr. 1.25 nach Art. 23.

Abs. 2—4 wie bisher Art. 15, Abs. 2—4.

Art. 17 bis 21.

Wie bisher Art. 16—20.

Art. 22.

Die Ausbezahlung des Krankengeldes erfolgt
nur am 1. resp, am 3. eines jeden Monats,
bei Wiederaufnahme der Berufstätigkeit sofort
nach Einsendung des Schlußzeugnisses. Für den

Abmeldungstag wird kein Krankengeld ausbezahlt,

außer der Arzt erkläre das Mitglied für
diesen Tag infolge Krankheit noch für krank
und voll erwerbsunfähig.

Für den Krankenschein wird Fr. 1.—
berechnet, für jedes Erneuerungszeugnis

Fr. —.50.
Schuldige Beiträge werden vom

Krankengeld in Abzug gebracht.
Art. 23.

Wie bisher Art. 22, nur Fr. 2.50 statt 3.—
und 1.25 statt 1.50.

Art. 24.

Abs. 1—3 wie bisher Art. 23, Abs. 1—3,
nur 2.50 statt 3.—. In der 7. Zeile des ersten
Abschnitts muß es heißen: Art. 23.

Abs. 4 : Wenn die Wöchnerin über die Dauer
von sechs Wochen hinaus ihr Kind weitere
vier Wochen stillt, so wird denjenigen Mit¬

gliedern, für welche die Krankenkasse des
Schweizerischen Hebammenvereins auf
Rückvergütung durch den Bund Anspruch hat,
ein Stillgeld von Fr. 18.— ausbezahlt.

Abs. 5: Wöchnerinnen, für welche die Kasse
den besondern Wöchnerinnen-Bundesbeitrag
nicht erhält, haben diesen Beitrag selbst der
Kasse zu vergüten bezw. müssen sich ihn vom
Krankengeld in Abzug bringen lassen.

Abs. 6 und 7 wie bisher Art. 23, 6 und 7.

Art. 25—27.
Wie bisher Art. 24—26 (in Art. 26 sind die

Verweise auf die andern Artikel entsprechend
zu ändern).

Art. 28.

Die Mitglieder sind verpflichtet, in gesunden
und kranken Tagen einen Quartalsbeitrag zum
voraus zu entrichten. Der Beitrag wird von
der Delegiertenversammlung festgesetzt.

(Letzter Satz fällt weg.)
Der Beitrag ist so zu bemessen, daß aus den

Einnahmen voraussichtlich wenigstens die
Ausgaben bestritten werden können. Erzeigt sich

innerhalb eines Jahres, daß die festgesetzten
Beiträge ungenügend sind, so ist die
Krankenkasse-Kommission unter allen Umständen
berechtigt und verpflichtet, der nächsten
Delegiertenversammlung eine Erhöhung zu
beantragen.

Diejenigen Mitglieder, für welche die
Krankenkasse keinen Bundesbeitrag erhält, zahlen
den entsprechenden Betrag in vierteljährlichen
Raten mit dem ordentlichen Quartalsbeitrag.

Art. 29.

Wie bisher Art. 28.

Art. 30.
Wie bisher Art. 29.

IV. Organisation.
Art. 31.

Die Organe der Kasse sind:
1. Die Delegiertenversammlung;
2. Die Urabstimmung;
3. Die Krankenkasse-Kommission;
4. Die Rechnungsrevisoren.

Art. 32.

Die Delegiertenversammlung tritt
ordentlicherweise alljährlich im Mai oder Juni

Feà Oleburt kvàt
âer Nutà àev Xiiliii

In diesem uralten Sprichwort liegt eine tiefe
Wahrheit, wenn man daran denkt, daß die

Mutter dem Neugeborenen einen großen Vorrat

an Kalk mit auf den Weg gibt. Kalk, der

ihr selbst fehlt, wenn die Nahrung nicht
genügend Ersatz liefert. Deshalb führen Schwangerschaft

und Geburt bei so vielen Müttern
zu Verkrümmungen des Skeletts, Knochenerweichung,

Zahnausfall. Kalkmangel ist aber

auch die Ursache der immer seltener werdenden

Stillfähigkeit. Und Kinder, die schon im
Mutterleib zu wenig Kalk erhielten, sind oft schwächlich

und viel leichter empfänglich für Rachitis
und andere Mangelkrankheiten. Deshalb
empfehlen Aerzte werdenden und stillenden Müttern
Biomalz mit Kalk extra, ein Kalkspender der

zugleich stärkt und dabei ganz leicht verdaulich
ist. Wichtig ist auch, daß Biomalz mit Kalk
nicht stopft, sondern mild abführt. Erhältlich
in Apotheken zu Fr. 4.—.

zusammen. Außerordentlicherweise tritt sie
zusammen, wenn es die Krankenkasse-Kommission
für nötig erachtet oder wenn wenigstens der

zehnte Teil der Mitglieder es schriftlich bei der

Krankenkasse-Kommission unter Angabe der
Traktanden verlangt.

Die Einberufung geschieht durch die
Krankenkassekommission und hat mit Bekanntgabe
der Traktanden in zwei Nummern der

„Schweizer Hebamme" zu erfolgen.

Art. 33.

Die Delegiertenversammlung ist
beschlußfähig, wenn die Einberufung in
statutarischer Weise erfolgt ist.

Art. 34.

Die Delegierten vertreten die
Gesamtheit der Mitglieder. Für die
Berechnung der Delegierten ist der Stand
der Mitglieder am 31. Dezember
maßgebend.

Jede Sektion des Schweizerischen Hebam-
menvereins hat für je 20 Mitglieder, die
zugleich Mitglieder der Krankenkasse
sind, Anspruch auf die Entsendung einer
Abgeordneten an die Delegiertenversammlung.
Jede Sektion hat das Anrecht auf
mindestens eine Delegierte. Eine Bruchzahl
von über 10 Mitgliedern berechtigt zur
Entsendung einer weitern Delegierten. Stellvertretung

ist zulässig, doch darf keine Delegierte
mehr als zwei Stimmen abgeben. (Abs. 2 von
alt Art. 37 fällt weg.)

Art. 35.
Der Delegiertenversammlung liegen

insbesondere ob:
1. Kontrolle der Delegiertenmandate.

2. Beschluß, die Anerkennung gemäß
Bundesgesetz nachzusuchen und auf dieselbe

zu verzichten.
3. Abnahme des Geschäftsberichtes und der

Jahresrechnunq und Entlastung der
Verwaltung.

4. Wahl und Abberufung der Mitglieder
der Krankenkassekommission und der
Revisoren.

5. Beratung und Beschlußfassung
über Anträge der Krankenkasse-
Kommission, der Revisoren und
der Sektionen des Schweizerischen

Hebammenvereins.
6. Festsetzung der Mitgliederbeiträge (zwei¬

ter Satz fällt weg).
7. Festsetzung der Entschädigung der

Funktionäre.

8. Revision der Statuten und Auflösung
der Genossenschaft unter Vorbehalt von
Art. 38 und 46.

9. Behandlung von Rekursen.
10. Erlaß und Abänderung der Reglemente

(zweiter Satz fällt weg).
11. Bestimmung des Ortes der nächsten

ordentlichen Versammlung.
Art. 36.

Alle Anträge für die nächste
Delegiertenversammlung sind der
Krankenkasse-Kommission bis spätestens
31. März einzureichen.

Art. 37.
Die Beschlüsse der DelegiertenversamM-

lung werden in der Regel in offener Abstimmung

mit dem absoluten Mehr der Stimmenden

gefaßt. Der Versammlung steht es jedoch

frei, geheime Stimmabgabe zu beschließen-
Ueber Gegenstände, die nicht auf dem der
Einladung beigegebenen Traktanden-Verzeichnis
stehen, darf nicht Beschluß gefaßt werden.

Beschlüsse über Statutenänderung
bedürfen einer Mehrheit von zwM
Dritteln der abgegebenen Stimmen.

Art. 38.
Wenn die Delegierteuversammlung

die Auflösung der Genossenschaft beantragt, ft
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bat bie ©ntfcbeibung burcfj ltrabftimntung zu
erfolgen. ©ine Stuflöfung ïann nur ftattfinben,
toenn fid) brei Viertel ber Mitgtieber bafür
audfprecben.

2ïxt. 39.
Sie Vranïenïaffe=Vommiffion befielt aud

^räfibentin, Vizepräfibentin, Stïtuarin, Vaf»
fierin unb einer Veifiperin, bie in ber Sieget
fret gleichen ©ettion bed @d)tbeizeri=
î d) e n §ebamntenbereind angehören
Hüffen. Sie Voinmiffion tonftitutiert fictj
fetbft. Sie SImtdbauer betrögt biet fapre, bod)
ift nacf) Stbtauf berfetben SBiebertoabl jutäffig.

SBie bisher.
Strt. 40.

Strt. 41.

Ser Vranfenfaffe=Vommiffioit liegen ob :

1. Surcf)füt)ritng unb ilebertoad)ung bes

©efcpäftdganged.
2. ©rfteltung bon fabredberidjt unb Sled)

nung, fotoie SCudtoeife über bie Vunbed»
beitrage.

3. Vorbereitung ber Setegierten»
berfamntlung unb Studfübrung berer
Vefddüffe.

4. Gcntfcpeib über bie Stufnabme unb ben
Studfcbtuft bon Mitgtiebern (Strt. 8 unb
12).

5. Vefteltung bon Vertrauendärzten.
6. Veaufficptung bet fid) ïranï ntelbenben

Mitgtieber, bejto. Veftimmung bon Vrart»
ïenbefud)ern.

7. Srtebigung alter übrigen, nid)t anbern
Organen übertragenen ©efdjäfte.

Strt. 42.
SBie bidper (aber Seiegiertenberfamntlung

ftatt ©eneratberfammlung).

Strt. 43.
SBie bidper.

Strt. 44.

Siechte unb ^ßfticpten ber einzelnen Mit»
QÏieber ber Vommiffion toerben burd) ba§
Reglement feftgetegt. ((Srfter ©ap fällt tneg.)

Strt. 45.

Sie orbentlidfe Setegiertenberfamm»
hing toäptt je für ein fapr jtnei Vebiforen,
aeren einer eine ©ettion bed ©cptoei»
8erifc£)en Çebammenbereind, ber
andere ein f acpmann fein foil. Siefe paben
°je fapredrecpnung, bie barauf bezüglichen
^üdjer unb Vetege, fotoie bie borpanbene Var»
]<ï>aft auf ipre Vicptigïeit zu prüfen unb über
%en Vefunb ber Selegiertenberfanmtlung
fjbert fcpriftlid)en Veriest zu erftatten. Sen
«ebiforen fiept jebergeit bas ÏRedjt ber ©inftept»
bahnte in bie ©efcpäftdfüprung unb bie Vücper
äb.

V. Siecpnungdtoefcn.

Strt. 46.
SBie bidper.

Strt. 47.
VMe bidper (bie Söorte bon : @d finb bid

fobftige Studtagen, falten toeg).

Strt. 48.
SBie bidper.

Strt. 49.
2Bie bidper.

Strt. 50.
Sad Sîedjnungêjapr ber ^affe fcpliefjt je»

etlen auf ben 31. Sezentber ab.
Söie fapredrecpnung muff in ber

^ärznuntnter ber „©eptoeizer §eb»
bbttne" beröffenttiept loerben.

5Bie bidper.

5öie bidper.

VI. Verfdjiebetted.

Strt. 51.

Strt. 52.

Strt. 53.

Söenn bie ©tatuten rebibiert toerben, fo
treten bie neuen ©tatuten, fotange bie Vaffe
anerlannt ift, erft nacp ©enepmigung burd)
bad Vunbedamt in Alraft. Sad gteiepe gilt
für eine Stenberung bed Vegtemented.

Strt. 54.

SBie bidper Strt. 55 (bie Söorte : naep Slner»

fennung ber Vaffe bezio. nacp fnïrafttreten
ber neuen ©tatuten, tonnen ioegfatten).

SBie biêbtex.
Strt. 55.

VII. Stuflöfung.

Strt. 56.

Söenn gemäfj Strt. 38 ober aud gefep»
lichen ©rünben bie Stuflöfung ber ©e
noffenfepaft erfolgt, fo beforgt bie
Vranïenïaffe Vommiffion bie Si qui»
bation, fofern niebt burd) Vefcplufj ber
Setegiertenberfammlung anbere 8i»
guibatoren beftettt toerben.

lieber bie Verteilung bed nad) 3ap
lung fämtlicper ©cputben berbteiben»
ben Vermögend fafjt bie Setegierten»
berfammtung im Vaprnen bon Strt. 46
Vefcptufc.

VIII. ©djlufsbeftimtnungen.

Strt. 57.

Siefe ©tatuten finb in ber Seiegier»
tenberfamntlung bont ange»
nommen toorben unb treten am
in Vraft.

Samit finb bie frübern ©tatuten
bom 13. Sezember 1933 mit ben feit
ber ergangenen Stenberungen
aufgehoben.

Söintertpur, ben

für bie .ftranfenfaffe=.ftommiffion :

Sie tßräfibentin : Sie Stttuarin :

®cf(bâftêrcglemcnt ber ^ranfenfaffe

@(btöctjerifd)cn ^ebanttucnbEretttö.

1. (jit Studfübrung bon Strt. 51 ber ©tatuten
erläjjt bie Setegiertenberfammlung fotgenbed
©efd)0ftd=9tegtement, bad für bie SJÎitgtieber in
gleicher SBeife berbinbtidE) ift toie bie ©tatuten
fetbft.

I. Stufnabme.
2. ^ebe Çebamme, toetebe bie Vebingungen

bon Strt. 8 ber ©tatuten erfüllt, fann aid 2Jîit=

gtieb aufgenommen toerben.

3. Sie Stnmetbung ift fdjriftlicb bei ber 5ßrä=

fibentin ber Vranfenfaffetommiffion einzurei=
d)en, toetebe richtig unb loabrbeitdgetreu aus»
Zufütten unb toieber zurüdgefanbt toerben ntuf).
Sad eine Formular bertangt Stustunft über
Sttter, Siame, 2Bot)nort unb ©efunbbeitdber=
hättniffe ber Stnmetbenben, fotoie über bereu

prattifçhe Vetätigung. (2d ift auch Saturn
bed Siptomd anzugeben. Siefed g°ribittar ift
bon ber ©efudjftetterin unb einem Strzte zu
unterzeichnen.

$m ztbeiten Formular bat bie Stnmetbenbe
barüber Studïunft zu geben, ob fie bereits einer
anbern $affe angehört, toetd)er unb toie lange,
toelched ihre Vereditigung im ßrantbettsfalte
ift unb toeldbe Seiftungen fie bezogen |at.

Stach ©enehmigung ber Stufnabme bat bad
neue SDiitglieb fofort bad ©intrittdgelb bon
gr. 2.— unb ben Ouartatdbeitrag zu entr.icb=
ten. Gërfôlgt bie Vezabtung nicht innert 9Jîo=

natdfrift nach ber Stufnabute, fo ift bie teptere
toirfungdtod. ©egen einen abtebnenben (2nt=
fcheib ber 2irantenfaffe=.ftommiffion ïann innert
SJtonatdfrift an bie Setegiertenberfammlung
refurriert toerben.

II. Srgattifation unb Sienft
ber Verioattung.

4. Sie ,Üranïerttaffe=.ftommiffion befielt aud
fünf iDtitgliebern : Sßräfibentin, Vizepräfiben»
tin, 5îaffierin, Stïtuarin unb eine Veifiperin
(Strt. 40 bid 45 ber ©tatuten). @ie ïonftituiert
fich fetbft.

Sie âommiffion ift befcbtufjfäbig, toenn bier
SJtitgtieber antoefenb finb. Vei ©timmengteid)»
peit gilt berjenige Stntrag atd Vefcptuh, toet-
d)em bie tßräfibentin zugeftimmt bat.

3ur 3etâ)uung namend ber àranfenïaffe-
Stommiffion führen tßräfibentin, Stïtuarin unb
^affierin je zu zweien bie recbtdberbinblidbe
llnterfcbrift. gür bie Studftetlung bon Quit»
tungen unb anberen Vetegen im gewöhnlichen
©efdiäftdbetrieb finb auch bie einzelnen guttï»
tionäre im Vahnten ihrer gunïtionen bereeb»

tigt.
5. Ser .f!ran!enïaffe4tommiffion liegen fot»

genbe Stufgaben ob : toie Strt. 41 ber Statuten.
6. Sie tßräfibentin ber ûranïenïaffe=^om=

miffion leitet bie Verbanblungen ber Vrartïen»
ïaffe=.Ûommiffion. ©ie bat fämtticbe ©efebäfte
borzubereiten, ©ie beruft zu ben ©iöungen
ein. Sie ißräfibentin führt ein genaue! SJÎit»

gtieberberzeichnid mit Stngabe ber ©eïtion unb
bed SBobnortes. ©ie nimmt bie Stnmetbungen
ber Steueintretenben entgegen unb berfenbet bie
gormutare. ©ie ift berpftichtet, bon jeber er»

folgten Scevtaufnähme ber 3eutrat=5ßräfibentin
bed ©d)toeizerif^en §ebammenbereind unber»
ZÜgtich SKitteilung zu machen.

Sin bie üßräfibentin finb bie Âranïmetbungen
Zu richten, toie auch bie Stbmetbungen, SSopn»
ortdänberungen, Verehelichungen unb Stud»

trittderïlârungen.
Sie ißräfibentin führt eine genaue Von»

trotte über bie Vrantenbefudje. ©ie betoabrt bie
bezüglichen Mitteilungen auf.

Sie Vräfibeittin beforgt fcbliefjtid) bie ge=

famte Vorrefponbenz, fofern ed fid) nicht um
bad finanzielle hanbett.

7. Sie Vizepräfibentin bertritt bie ißräfi»
bentin im Verhinberungdfatte.

8. Sie Vaffierin hat bad gefamte Vaffa»
toefen zu beforgen, gemäp ben gefeptichen Ve=

ftimmungen.
©ie hat bie Vetriebdred)nung aufzuftetten,

bad fnïaffo ber ©intrittdgetber unb fämtlicber
Veiträge zu beforgen, fotbie bie Studzabtung
ber Vranïen» unb SBocpnerinnengelber.

Ser Vaffierin liegt bie Vorrefponbenz in
aßen finanziellen Stngetegenpeiten ob ; fie führt
ein genaued Verzeicbnid über bie Vranït)eitd»
fäße, foboie über bie SBöcbnerinnen.

Nacht wirken lassen.

liamol

Gegen die wunde und
empfindliche Haut des Säuglings
wirdHamol-Fettcrème auch
in heiklen Fällen mit Erfolg
verwendet. Zur Pflege von
rauhen, aufgesprungenen
Händen Hamol einfach über
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hat die Entscheidung durch Urabstimmung zu
erfolgen. Eine Auflösung kann nur stattfinden,
dienn sich drei Viertel der Mitglieder dafür
aussprechen.

Art. 39.
Die Krankenkasse-Kommission besteht aus

Präsidentin, Vizepräsidentin, Aktuarin,
Kassierin und einer Beisitzerin, die in der Regel
der gleichen Sektion des Schweizerischen

Hebammenvereins angehören
Wüssen. Die Kommission konstitutiert sich
selbst. Die Amtsdauer beträgt vier Jahre, doch
ist nach Ablauf derselben Wiederwahl zulässig.

Wie bisher.
Art. 40.

Art. 41.

Der Krankenkasse-Kommission liegen ob:
1. Durchführung und Ueberwachung des

Geschäftsganges.
2. Erstellung von Jahresbericht und

Rechnung, sowie Ausweise über die Bundesbeiträge.

3. Vorbereitung der
Delegiertenversammlung und Ausführung derer
Beschlüsse.

4. Entscheid über die Aufnahme und den
Ausschluß von Mitgliedern (Art. 8 und
12).

5. Bestellung von Vertrauensärzten.
6. Beaufsichtung der sich krank meldenden

Mitglieder, bezw. Bestimmung von
Krankenbesuchern.

7. Erledigung aller übrigen, nicht andern
Organen übertragenen Geschäfte.

Art. 42.

Wie bisher (aber Delegiertenversammlung
statt Generalversammlung).

Art. 43.
Wie bisher.

Art. 44.

Rechte und Pflichten der einzelnen
Mitglieder der Kommission werden durch das
Reglement festgelegt. (Erster Satz fällt weg.)

Art. 45.
Die ordentliche Delegiertenversamm-

lung wählt je für ein Jahr zwei Revisoren,
deren einer eine Sektion des
Schweizerischen Hebammenvereins, der
andere ein Fachmann sein soll. Diese haben
die Jahresrechnung, die darauf bezüglichen
Rücher und Belege, sowie die vorhandene Barschaft

auf ihre Richtigkeit zu prüfen und über
chren Befund der Delegiertenversammlung
^nen schriftlichen Bericht zu erstatten. Den
Revisoren steht jederzeit das Recht der Einsichtnahme

in die Geschäftsführung und die Bücher
zu.

V. Rechnungswesen.

Art. 46.
Wie bisher.

Art. 47.
Wie bisher (die Worte von: Es sind... bis

wustige Auslagen, fallen weg).

Art. 48.
Wie bisher.

Art. 49.
Wie bisher.

Art. 50.
Das Rechnungsjahr der Kasse schließt je-

weilen auf den 31. Dezember ab.

^Die Jahresrechnung muß in der
'Rärznummer der „Schweizer
Hebamme" veröffentlicht werden.

Wie bisher.

Wie bisher.

VI. Verschiedenes.

Art. 51.

Art. 52.

Art. 53.

Wenn die Statuten revidiert werden, so

treten die neuen Statuten, solange die Kasse
anerkannt ist, erst nach Genehmigung durch
das Bundesamt in Kraft. Das gleiche gilt
für eine Aenderung des Reglementes.

Art. 54.

Wie bisher Art. 55 (die Worte: nach
Anerkennung der Kasse bezw. nach Inkrafttreten
der neuen Statuten, können wegfallen).

Wie bisher.
Art. 55.

VII. Auslösung.

Art. 56.

Wenn gemäß Art. 38 oder aus gesetzlichen

Gründen die Auflösung der
Genossenschaft erfolgt, so besorgt die
Krankenkasse-Kommission die
Liquidation, sosern nicht durch Beschluß der
Delegiertenversammlung andere
Liquidatoren bestellt werden.

Ueber die Verteilung des nach Zahlung

sämtlicher Schulden verbleibenden
Vermögens faßt die

Delegiertenversammlung im Rahmen von Art. 46
Beschluß.

VIII. Schlußbestimmungen.

Art. 57.

Diese Statuten sind in der
Delegiertenversammlung vom
angenommen worden und treten am
in Kraft.

Damit sind die frühern Statuten
vom 13. Dezember 1933 mit den seither

ergangenen Aenderungen
aufgehoben.

Winterthur, den

Für die Krankenkasse-Kommission:
Die Präsidentin: Die Aktuarin:

Geschäftsreglement der Krankenkasse

des Schweizerischen Hebammenvereins.

1. In Ausführung von Art. 51 der Statuten
erläßt die Delegiertenversammlung folgendes
Geschäfts-Reglement, das für die Mitglieder in
gleicher Weise verbindlich ist wie die Statuten
selbst.

I. Aufnahme.
2. Jede Hebamme, welche die Bedingungen

von Art. 8 der Statuten erfüllt, kann als Mitglied

aufgenommen werden.
3. Die Anmeldung ist schriftlich bei der

Präsidentin der Krankenkassekommission einzureichen,

welche richtig und wahrheitsgetreu
auszufüllen und wieder zurückgesandt werden muß.
Das eine Formular verlangt Auskunft über
Alter, Name, Wohnort und Gesundheitsverhältnisse

der Anmeldenden, sowie über deren
praktische Betätigung. Es ist auch das Datum
des Diploms anzugeben. Dieses Formular ist
von der Gesuchstellerin und einem Arzte zu
unterzeichnen.

Im zweiten Formular hat die Anmeldende
darüber Auskunft zu geben, ob sie bereits einer
andern Kasse angehört, welcher und wie lange,
welches ihre Berechtigung im Krankheitsfalle
ist und welche Leistungen sie bezogen hat.

Nach Genehmigung der Aufnahme hat das
neue Mitglied sofort das Eintrittsgeld von
Fr. 2.— und den Quartalsbeitrag zu entrichten.

Erfolgt die Bezahlung nicht innert
Monatsfrist nach der Aufnahme, so ist die letztere
wirkungslos. Gegen einen ablehnenden
Entscheid der Krankenkasse-Kommission kann innert
Monatsfrist an die Delegiertenversammlung
rekurriert werden.

II. Organisation und Dienst
der Verwaltung.

4. Die Krankenkasse-Kommission besteht aus
fünf Mitgliedern: Präsidentin, Vizepräsidentin,

Kassierin, Aktuarin und eine Beisitzerin
(Art. 40 bis 45 der Statuten). Sie konstituiert
sich selbst.

Die Kommission ist beschlußfähig, wenn vier
Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit

gilt derjenige Antrag als Beschluß,
welchem die Präsidentin zugestimmt hat.

Zur Zeichnung namens der Krankenkasse-
Kommission führen Präsidentin, Aktuarin und
Kassierin je zu zweien die rechtsverbindliche
Unterschrift. Für die Ausstellung von
Quittungen und anderen Belegen im gewöhnlichen
Geschäftsbetrieb sind auch die einzelnen
Funktionäre im Rahmen ihrer Funktionen berechtigt.

5. Der Krankenkasse-Kommission liegen
folgende Aufgaben ob: wie Art. 41 der Statuten.

6. Die Präsidentin der Krankenkasse-Kommission

leitet die Verhandlungen der
Krankenkasse-Kommission. Sie hat sämtliche Geschäfte
vorzubereiten. Sie beruft zu den Sitzungen
ein. Die Präsidentin führt ein genaues
Mitgliederverzeichnis mit Angabe der Sektion und
des Wohnortes. Sie nimmt die Anmeldungen
der Neueintretenden entgegen und versendet die
Formulare. Sie ist verpflichtet, von jeder
erfolgten Neuaufnahme der Zentral-Präsidentin
des Schweizerischen Hebammenvereins unverzüglich

Mitteilung zu machen.
An die Präsidentin sind die Krankmeldungen

zu richten, wie auch die Abmeldungen,
Wohnortsänderungen, Verehelichungen und
Austrittserklärungen.

Die Präsidentin führt eine genaue
Kontrolle über die Krankenbesuche. Sie bewahrt die
bezüglichen Mitteilungen auf.

Die Präsidentin besorgt schließlich die
gesamte Korrespondenz, sofern es sich nicht um
das Finanzielle handelt.

7. Die Vizepräsidentin vertritt die Präsidentin

im Verhinderungsfalle.
8. Die Kassierin hat das gesamte Kassawesen

zu besorgen, gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen.

Sie hat die Betriebsrechnung aufzustellen,
das Inkasso der Eintrittsgelder und sämtlicher
Beiträge zu besorgen, sowie die Auszahlung
der Kranken- und Wöchnerinnengelder.

Der Kassierin liegt die Korrespondenz in
allen finanziellen Angelegenheiten ob; sie führt
ein genaues Verzeichnis über die Krankheitsfälle,

sowie über die Wöchnerinnen.

Nacbt wirken lassen.

Ilillllül

(legen die wun<te und einp»
ündliebe Haut des Säuglings
wirdLainol-?ettcrème aucb
in beiKien l ülleu mit Lrfolg
verwendet. Aur ?üege von
rauben, aufgesprungenen
Länden Larnol einkacb über
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9. ©ie Slttuarin füfjrt baS tßrototod über
bie Verpanblungen ber Krantenfaffe«Kommif=
fiort unb £>at artbere, ifjr bort ber tßräfibentin
übertragene Arbeiten zu erlebigen, ©er 5pro=

tofodführer beS ©chtoeizerifchen Hebammen«
bereites berfertigt baS tßrototod ber ©elegier«
tenberfammlung ber Krantentaffe.

10. ©ie Veifiherin £>at an ben gemeinsamen
©ifmngen teilzunehmen. ©ie hat bie £ülfS«
arbeiten für ißräfibentin unb Slttuarin zu über«

nehmen, unb es tonnen iljr aitet) anbere gunt«
tionen übertragen toerben, inSbefonbere bie

Vertretung ber übrigen KommiffionSmitglie«
ber im VerhiuberungSfade.

III. Grtjcbuitg ber Seiträge.

11. ©ie Veiträge finb zu Vegimt beS Quar«
tatê, unb jtoar Januar, SIpril, Juli unb Dt«
tober, in ben erften 10 ©agen ber angege«
benen SJÎonate auf ^ßoftfrfjec£t"onto einzuzahlen.
Siadf Slblauf ber gelfntägigen grift toirb 5Rach«

nannte erhoben. @S finb bie Stftitglieber befon«
berS auf SIrt. 29 ber Statuten, ©inftedung ber
©enuffberechtigung bei Verzug ber VeitragS«
leiftung, aufmerffam gemalt.

Söenn eine ©ettion bie ^Beiträge ihrer 9Jîit=

glieber einriebt, toaS nur auSnahmStoeife ge«

ftattet ift, fo ift bie ©ettion an biefelben griften
gebitnben. Unter aden Umftänben ift ber Z°hs
lung ein genaues Verzeichnis beizulegen.

IV. ©a§ 9Mbctoefen.
12. JebeS Sditglieb ift berpflidjtet, Söohn«

ortsänberung ober Verehelidfung fofort ber
Sßräfibentin zu melben bei einer Vufje bon
50 ©tS. ©eSgleicjhen finb bie Stftitglieber ber«
pflichtet, auf allfällige Slufforberung [)tn betr.
Krantenbefudfe umgetjenb ber tßräfibentin Sftit«
teilung zu machen.

KrantheitS=2ReIbungen finb gemäfj SIrt. 20
innert fieben ©agen, bom Strgt unb ber 5ßa«

tientin unterfchrieben, ber tßräfibentin zu über«
mittein. SBöchnerinnen haben bie Slnntelbung
einer ©eburt ebenfalls innert fieben ©agen
einznfenben.

V. Krantenbefudje.
13. Vei feber Krantmelbung toirb burdh bie

tßräfibentin ber Krantentaffe=Kommiffion ber
betreffenben ©ettionSpräfibentin SCRitteilung ge«

maifit, unb es ift biefe lefjtereberpflichtet, fofort
ein Sftitglieb als Krantenbefucherin zu beftim«
men, toeldfe bie braute alle 14 ©age zu be«

fudjen unb ben Vefunb umgehenb ber ißrä«
fibentin ber Krantentaffe«Kommiffion mitzu«
teilen hut- ©ie ©ettionSpräfibentin ift auch
gehalten, auf Slufforberung hin bie .tränten«
befucherin fiir einzelftehenbe üditglieber im
©eftionSgebiete zu befteden.

©ie Krantenbefudfe finb bon ben tßatienten
bezto. beren Singehörigen zu beftheinigen.

Jn befonberen fällen tann burd) bie Kran«
tentaffe«Kommiffion ein Strgt mit ber Unter«
fudfung ber 5patientin beauftragt toerben.

VI. gorntulörien.
14. ©ie Krantentaffe«Kommiffion erläßt

Formulare über bie Sin« unb Slbmelbung,
SBohnortSänberungen, SBöchnerinnen« unb
KrantheitSmelbungen, fotoie über bie Kran«
tenbefuche.

VII. ©chlufjbeftimmungen.
15. ©ie Krantentaffe«Kommiffion erhält bie

Vollmacht, in ben in biefem tReglemente nicht
borgefehenen fällen bie ihr als richtig unb
nottoenbig erfcheinenben Vortehrungen zu
treffen.

16. ©iefeS Reglement ift auf ©runb ber
neuen Statuten ber ©chtoeizerifchen §ebam=
men«Krantentaffe rebibiert, in borliegenber
gorrn an ber ©elegiertemVerfammlung bom
23. Juni 1941 angenommen toorben unb tritt
in Kraft...

©aburch toirb baS bisherige Reglement bom
13. ©ezember 1933 mit ben Seitherigen Slenbe«

rungen aufgehoben.

SBintertljur, ben

gür bie

©elegiertenberfammlung ber Krantentaffe :

©ie tßräfibentin : ©ie Slttuarin:

©tatuten unb ©efchäftSreglement finb in ber
borliegenben gorm bom VunbeSamt für ©o=

Zialberficherung am genehmigt
toorben.

Krankenkasse

Krantgemelbete SJHtglieber:
grau Sehmann, Kütten (Zürich)
grau Schäfer, Zürich
grau Sîeuenfchtoanber, ©roffhöchftetten
Mme. Rochat, Cossonay
grau Kaffer=9tih, Sßabern (Vern)
grau Verner, Vuch§ (Slargau)
grl. Sehmann, Vern (grauenfpital)
grau ©dfrnifs, ©renchen
grau 21. •öitbefi, grid
grau tßauli, ©cfünznach
grau 5bceier«Keder, Zünd)
grau Veder, KüSnacpt (Zürich)
grau ©dfinbler, SJcündjenfteht
Mme. V. Rauber, Villaz-St. Pierre
grau Steier, SIbliStoil (Zürich)
Mlle. Bryois, Lausanne
grau ©dfeffolb, ©djaffhaufen
grl. KoI)Ier,'SBpnau
grau Venner, Vürgleit
grau SRüder, Rnterbözberg
grau Sübi, SIffoItern (Vern)
Mme. Cochet, Apples
Mme. ©haimann, tßlaffeien
grl. 21. 9)IäuSli, Sangenthai (Spital)
grau ©dflauri, Sßalblirch
grau ga6rh=©fcI)oph, Vubenborf
Mine. Savary, Romont
grau S. 9JIonnier, Viel
grau ©. SSieberlehr, ©ontenfchtoil
grau Käufer, Sßilen bei SInbtoil
grau V. 5Rt)fer, VeaubillarS
grau ©tamfifli, Suterbach
grau SDLüKer, äßallbach
grau Vâtterïinbeu
Mme. Cossy-Schüpbach, Forel-Lavaux
grl. S. Simmann, IRoggtoil
grau ©itggiSberg, ©olothurn
Mme. H. Ducommun, La Chaux-de-Fonds
Mlle. Besson, Berolles (Vaud)

2o5esan3eigen.
3rt D6erftammt)cim ftarb am 16. Stpril 1941

Çrau ICOcpfcr

in ihrem 80. 3IIter§ja£(r.

3n Qürich ftarb am '21. Sljnil 1941

ftrau ^ägi-SOcbcr
in ihrem 80. Sltterëjahr-

SGSir bitten, ben Hebert Sterftorbenen ein frennb»
licheê Stnbenten beroahren gu motten.

5)ic ^ranBentSafJcBommilfion.

eintritt.
grau 3Î. @chtoeizer §ofmann, Sieftal

(ÄantonS«©fntaI).
©eien ©ie unS herzlich toillfommen

©ic Rranfcnfaffcfommtffion in SBititerthitt:

grau 21 der et, tßräfibentin
grau GL Çerrmann, ^affierin
grau ©<h to a g er, Slltuarin

VerelnsnacDricDten.

©ettion Slargau. SSir teilen unfern 3JHt«

gliebern mit, bafe an ber legten Verfammlung
in Slarau bie ©rünbung einer SllterSfürforge
befchloffen tourbe, ©omit hoben toir zur ©elbft«
hilfe gegriffen unb h°ffen, ba^ unS baS SSert

gelingen toerbe. Sßir brauchen bazu allerbingê
bie Mithilfe unferer Kolleginnen, unb toir hof'
fen, baff befonberS bie jungen Hebammen fich

tatfräftig an biefem SBert beteiligen toerben.
©er Jahresbeitrag beträgt gr. 10.— unb ber«

feïbe ïann an grau ©eeberger, §o!berbanf, ein«

bezahlt toerben. Vebenlen ©ie, baff ©ie alle
einmal alt toerben unb helfen ©ie mit, biefert
gürforgefonbS zu äufnen.

gür ben Vorftaitb: grau J. Söibmer.

©ettion 2If)j)euzeII. Vei prächtigem ©onnem
fchein tonnten toir ben SBeg nad) ©rogen unter
bie güffe nehmen. Seiber toaren toir nur eine
tieine Jahl. SIber zu unfer aller greube tonnte
ein neiteS 9JîitgIieb aufgenommen toerben.
gräitlein SJtilli) ©turzenegger bon fReute fchlofi
fich ols jüngfte Kollegin unferm Verein an.
2Bir heifeen fie herzlich toillfommen. ©benfaßl
hatten toir Vefud) bon einer breiunbachzig'
jährigen Kollegin, grau SftöSli bon ©tein ; fie
ift fdjon etliche Jahre nicht mehr im Veruf,
aber toir freuten unS über baS alte SRütter«
lein. SUS ©elegierte nach ©t. ©allen tourbe
grau ©rubenmann geloählt.

©S tourbe bom Verein befchloffen, bie Saje
bon gr. 35.— auf gr. 40.— zu erhöhen.
toerben alle Kodeginnen gebeten, babon Stotiz
Zit nehmen.

•Sperr Dr. dtieberer hutte bon feiner turzeit
ilrlaubSzeit bennod) ettoaS übrig für bie £>eb«

ammen. SIber leiber tourbe ba§ intereffante
©herna fchnell abgefchnitten toegen einem Slot«

fad. 2Bir banten bem .fprau ©ottor beitnoch

fein ©rfcheinen. 9îa<h einem guten, bon ber
Kaffe fpenbierten „z'Vefper" nahmen toir fröh*
lieh SIbfchieb.

©ie Slttuarin: grieba ©ifenhut.
©ettion Vafellanb. Sßir möchten nochmals

auf bie in ber IDiärznummer betanntgegebene
JahreSberfammlung h^utoeifen. SStr finbetr
unS alfo am 20. SDÎai, nachmittags 2 IXhn, in
unferm VereinSlotal in Sieftal zufammen. ©^
©rattanben finb bie üblichen, ©ine liebe Kol*
legin tann auf ihre 25jährige ©ätigteit zurüd^
bliden. 2Sir ade entbieten ihr biel ©lüd unb
SSohlergehen auf ihrem toeitern SebenStoeg-
9Jtöge ihr noch biele Jahre baS groffe ©lüd
befdpeben fein, „©torchentante" zu bleiben.

Zahlreiches ©rfcheinen ertoartet
ber Vorftanb.

©ettion Vern. Hnfere VereinSberfammlung
finbet am 28. tdîai im grauenfpital ftatt.

§err Dr. Vrüfchtoeiler üon ©hun toirb un^
um 2 Uhr einen Vortrag halten. ©aS ©hema
lantet: Zauberei in ber VoItSmebizin.

gerner finb toichtige ©rattanben zu erlebigen-
©ie ©elegierten für nach ©t- ©allen finb Zu

toählen.
©ie ©eftionen, bie fich ber Verner ©ettion

anfchltefjen möchten (betreffenb Kodettib«Videt),
möchten bieS unferer tßräfibentin, grau VudjeF
Vittoriaplah 2, Vern, ©elephon 3 87 79, med
ben.

©ie toerten Sditglieber toerben gebeten, rech*

Zahlreich zu erfdjeinen.
ïïftit todegialem ©rufj

gür ben Vorftanb: Jba Juder.
©ettion Sujern. Sin unferer legten 9Ronat^

berfammlung tourben grau SSibmer, tßräfP
bentin, grau Varth unb grau @af;mann a^
©elegierte nach @t. ©aden gemählt.

SBie bem Vorftanbe beîannt tourbe, befafft
fid) ber ©tabtrat bon Suzern im befonbern nid
bem ©ebanfen, ben Hebammen baS SBartgefb
ZU fchmälern. ©alfer tourben Speziell ade KoP
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9. Die Aktuarin führt das Protokoll über
die Verhandlungen der Krankenkasse-Kommission

und hat andere, ihr von der Präsidentin
übertragene Arbeiten zu erledigen. Der
Protokollführer des Schweizerischen Hebammenvereins

verfertigt das Protokoll der
Delegiertenversammlung der Krankenkasse.

19. Die Beisitzerin hat an den gemeinsamen
Sitzungen teilzunehmen. Sie hat die
Hilfsarbeiten für Präsidentin und Aktuarin zu
übernehmen, und es können ihr auch andere
Funktionen übertragen werden, insbesondere die

Vertretung der übrigen Kommissionsmitglieder
im Verhinderungsfalle.

III. Erhebung der Beiträge.

11. Die Beiträge sind zu Beginn des Quartals,

und zwar Januar, April, Juli und
Oktober, in den ersten 19 Tagen der angegebenen

Monate auf Postscheckkonto einzuzahlen.
Nach Ablauf der zehntägigen Frist wird
Nachnahme erhoben. Es sind die Mitglieder besonders

auf Art. 29 der Statuten, Einstellung der
Genußberechtigung bei Verzug der Beitragsleistung,

aufmerksam gemacht.

Wenn eine Sektion die Beiträge ihrer
Mitglieder einzieht, was nur ausnahmsweise
gestattet ist, so ist die Sektion an dieselben Fristen
gebunden. Unter allen Umständen ist der Zahlung

ein genaues Verzeichnis beizulegen.

IV. Das Meldewesen.

12. Jedes Mitglied ist verpflichtet,
Wohnortsänderung oder Verehelichung sofort der
Präsidentin zu melden bei einer Buße von
59 Cts. Desgleichen sind die Mitglieder
verpflichtet, auf allfällige Aufforderung hin betr.
Krankenbesuche umgehend der Präsidentin
Mitteilung zu machen.

Krankheits-Meldungen sind gemäß Art. 29
innert sieben Tagen, vom Arzt und der
Patientin unterschrieben, der Präsidentin zu
übermitteln. Wöchnerinnen haben die Anmeldung
einer Geburt ebenfalls innert sieben Tagen
einzusenden.

V. Krankenbesuche.

13. Bei jeder Krankmeldung wird durch die

Präsidentin der Krankenkasse-Kommission der
betreffenden Sektionspräsidentin Mitteilung
gemacht, und es ist diese letztere verpflichtet, sofort
ein Mitglied als Krankenbesucherin zu bestimmen,

welche die Kranke alle 14 Tage zu
besuchen und den Befund umgehend der
Präsidentin der Krankenkasse-Kommission mitzuteilen

hat. Die Sektionspräsidentin ist auch
gehalten, auf Aufforderung hin die
Krankenbesucherin fur einzelstehende Mitglieder im
Sektionsgebiete zu bestellen.

Die Krankenbesuche sind von den Patienten
bezw. deren Angehörigen zu bescheinigen.

In besonderen Fällen kann durch die
Krankenkasse-Kommission ein Arzt mit der
Untersuchung der Patientin beauftragt werden.

VI. Formularien.
14. Die Krankenkasse-Kommission erläßt

Formulare über die An- und Abmeldung,
Wohnortsänderungen, Wöchnerinnen- und
Krankheitsmeldungen, sowie über die
Krankenbesuche.

VII. Schlußbestimmungen.

15. Die Krankenkasse-Kommission erhält die
Vollmacht, in den in diesem Reglemente nicht
vorgesehenen Fällen die ihr als richtig und
notwendig erscheinenden Vorkehrungen zu
treffen.

16. Dieses Reglement ist auf Grund der
neuen Statuten der Schweizerischen
Hebammen-Krankenkasse revidiert, in vorliegender
Form an der Delegierten-Versammlung vom
23. Juni 1941 angenommen worden und tritt
in Kraft...

Dadurch wird das bisherige Reglement vom
13. Dezember 1933 mit den seitherigen
Aenderungen aufgehoben.

Winterthur, den

Für die

Delegiertenversammlung der Krankenkasse:

Die Präsidentin: Die Aktuarin:

Statuten und Geschäftsreglement sind in der
vorliegenden Form vom Bundesamt für
Sozialversicherung am genehmigt
worden.

Krankenkasse

Krankgemeldete Mitglieder:
Frau Lehmann, Hütten (Zürich)
Frau Schäfer, Zürich
Frau Neuenschwander, Großhöchstetten
Nine. Uoekat, Eo88onav
Frau Kasser-Ritz, Wabern (Bern)
Frau Berner, Buchs (Aargau)
Frl. Lehmann, Bern (Frauenspital)
Frau Schmitz, Grenchen
Frau A. Hubeli, Frick
Frau Pauli, Schinznach
Frau Meier-Keller, Zürich
Frau Becker, Küsnacht (Zürich)
Frau Schindler, Münchenstein
Kims. V. Kaubsr, ViIIa?-3t. lAerre
Frau Reier, Adliswil (Zürich)
Nils. IZrv0i8, llau8unne
Frau Scheffold, Schaffhausen
Frl. Kohler, Wynau
Frau Renner, Bürglen
Frau Müller, Unterbözberg
Frau Lüdi, Affoltern (Bern)
Nine. Lockst, ^x>pls8
Nms. Thalmann, Plaffeien
Frl. A. Mäusli, Langenthal (Spital)
Frau Schlauri, Waldkirch
Frau Fabry-Tschopp, Bubendorf
Nine. Savarz-, Uomont
Frau L. Monnier, Biel
Frau E. Wiederkehr, Gontenschwil
Frau Hauser, Wilen bei Andwil
Frau B. Ryser, Beauvillars
Frau Stampfli, Luterbach
Frau Müller, Wallbach
Frau Zuber, Bätterkinden
Nme. Lo88vLLkür>bask, llorsl-llavaux
Frl. L. Ammann, Roggwil
Frau Guggisberg, Solothurn
Nine. N. Ousominun, lla Lkaux-cke-Uc>nck8
Nile. Ve88on, IZsroIIe8 (Vauck)

Todesanzeigen.
In Oberstammheim starb am 16. April 1941

Frau Wspfer
in ihrem 39. Altersjahr.

In Zürich starb am 21. April 1941

Frau Kägi-Msber
in ihrem 30. Altersjahr.

Wir bitten, den lieben Verstorbenen ein srennd-
liches Andenken bewahren zu wollen.

Die KranllenkasjsllommMon.

Eintritt.
Frau N. Schweizer-Hofmann, Liestal

(Kantons-Spital).
Seien Sie uns herzlich willkommen!

Die Krankenkassekommission in Winterthur:
Frau Ackeret, Präsidentin
Frau C. Herrmann, Kassierin

Frau Schwager, Aktuarin

Vereinsnachridmn.
Sektion Aargau. Wir teilen unsern

Mitgliedern mit, daß an der letzten Versammlung
in Aarau die Gründung einer Altersfürsorge
beschlossen wurde. Somit haben wir zur Selbsthilfe

gegriffen und hoffen, daß uns das Werk
gelingen werde. Wir brauchen dazu allerdings
die Mithilfe unserer Kolleginnen, und wir hoffen,

daß besonders die jungen Hebammen sich

tatkräftig an diesem Werk beteiligen werden.
Der Jahresbeitrag beträgt Fr. 19.— und
derselbe kann an Frau Seeberger, Holderbank,
einbezahlt werden. Bedenken Sie, daß Sie alle
einmal alt werden und helfen Sie mit, diesen
Fürsorgefonds zu äufnen.

Für den Vorstand: Frau I. Widmer.
Sektion APPenzell. Bei Prächtigem Sonnenschein

konnten wir den Weg nach Trogen unter
die Füße nehmen. Leider waren wir nur eine
kleine Zahl. Aber zu unser aller Freude konnte
ein neues Mitglied aufgenommen werden.
Fräulein Milly Sturzenegger von Reute schloß
sich als jüngste Kollegin unserm Verein an.
Wir heißen sie herzlich willkommen. Ebenfalls
hatten wir Besuch von einer dreiundachzig-
jährigen Kollegin, Frau Mösli von Stein; sie

ist schon etliche Jahre nicht mehr im Beruf,
aber wir freuten uns über das alte Mütterlein.

Als Delegierte nach St. Gallen wurde
Frau Grubenmann gewählt.

Es wurde vom Verein beschlossen, die Taxe
von Fr. 35.— auf Fr. 49.— zu erhöhen. Es
werden alle Kolleginnen gebeten, davon Notiz
zu nehmen.

Herr Dr. Niederer hatte von seiner kurzen
Urlaubszeit dennoch etwas übrig für die
Hebammen. Aber leider wurde das interessante
Thema schnell abgeschnitten wegen einem Notfall.

Wir danken dem Herrn Doktor dennoch
sein Erscheinen. Nach einem guten, von der
Kasse spendierten „z'Vesper" nahmen wir fröhlich

Abschied.

Die Aktuarin: Frieda Eisenhut.
Sektion Baselland. Wir möchten nochmals

auf die in der Märznummer bekanntgegebene
Jahresversammlung hinweisen. Wir finden
uns also am 29. Mai, nachmittags 2 Uhr, in
unserm Vereinslokal in Liestal zusammen. Die
Traktanden sind die üblichen. Eine liebe
Kollegin kann auf ihre 25jährige Tätigkeit
zurückblicken. Wir alle entbieten ihr viel Glück und
Wohlergehen auf ihrem weitern Lebensweg.
Möge ihr noch viele Jahre das große Glück
beschieden sein, „Storchentante" zu bleiben.

Zahlreiches Erscheinen erwartet
der Vorstand.

Sektion Bern. Unsere Vereinsversammlung
findet am 28. Mai im Frauenspital statt.

Herr Dr. Brüschweiler von Thun wird uns
um 2 Uhr einen Vortrag halten. Das Thema
lautet: Zauberei in der Volksmedizin.

Ferner sind wichtige Traktanden zu erledigen-
Die Delegierten für nach St. Gallen sind zu
wählen.

Die Sektionen, die sich der Berner Sektion
anschließen möchten (betreffend Kollektiv-Billet),
möchten dies unserer Präsidentin, Frau Bucher,
Viktoriaplatz 2, Bern, Telephon 3 87 79, melden.

Die werten Mitglieder werden gebeten, recht
zahlreich zu erscheinen.

Mit kollegialem Gruß!
Für den Vorstand: Ida Jucker.

Sektion Luzern. An unserer letzten
Monatsversammlung wurden Frau Widmer,
Präsidentin, Frau Barth und Frau Gaßmann als
Delegierte nach St. Gallen gewählt.

Wie dem Vorstande bekannt wurde, befaßt
sich der Stadtrat von Luzern im besondern mit
dem Gedanken, den Hebammen das Wartgeld
zu schmälern. Daher wurden speziell alle Kol-
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ïegintten bet @tabt jur Rerfammtung einbe*
rufen. ©er Rorftanb übernimmt nun bie nö=
tigen Schritte, um bet ben ma^gebenben Sßet*
fönlichfeiten gegen bte ungeteilte .foerabfegung
öeS ïôattgelbes ©infgradje p ergeben.

Rät loßegiatem ©rug
©ie Aftuarin: gofh Rucheti.

Seftion 6t. ©aßen. Anlägtich unferet Ieg*
ten Rerfammtung am 24. Apit madjten mir
einen Runbgang burd) bie neue grauenHiniï
be§ KantonSfpitalS. ©en grauen fc^eint eS

fort gut ju gefaßen. ©ie grequenj ift auger*
orbentlidj t)od).

Rad) ber SSefic^tigung tiielt unS §err
Dr. §etb, ber feit einem gaht bjier amtenbe
©fefarjt, in fcfjr freunblictier SBeife einen
fodjft lehrreichen Rortrag über ©chmangern*
fürforge, hhhUhh nitb fafiqcfiifcf». ©em bereift*
ten Referenten fei für feine intereffanten AuS*
führnngen recht herjtid) gebantt. ©S mürbe unS
lehr freuen, menn er uns Hebammen mieber
einmal ein ©tünbdjen mibmen tonnte, ©er
äetjattene Vortrag mirb ebentueß fgäter in bie=
fem RIatt erfdjeinen. Natürlich tonnte es bie
fürforgliche ©bethebamme, ©djmefter ißotbi,
^icht berantmorten, bie Kolleginnen ohne @r*

frifdpng 31t enttaffen unb tief] einen motd*
limecfenbett ©jntalfaffee ferbieren. ©itfjigtei»
ten bap fpenbete bie RereùtSîaffe. gür bies
ußeS bauten mir ebenfalls fehr.

girta 5 Htm 30 berabfdjiebeten mir unS
had) einigen turjen Refhredpngen betreffenb
foe Rräfibentinnenfonferen^ u. a. m. An itn*
lerer nächften Rerfammtung am 29. Rlai im
©fotatfeßer merben mir über fefjt bieteS p
ïeben haben, gerne motten mir tmffen, bie Rät*
gtieber mieber jahtreich ermatten 31t bürfen. 3

gut beborftehenben ©etegiertenberfammlung"
ht @t. ©alten laben mir alte Kolleginnen noch»;
mats herzlich ein. Run bitten mir ©ie, bon
lotgenbem R0Ü3 31t nehmen. Aße Anmetbun*
9en finb bis fgäteftenS 20. gwti an bie
•ßtäfibenttn, grau ©dphfer*33athert, @t. ©at-',
Du C, Reugaffe 28, 31t richten. Sßet fid) für
^oßettibbßtetS mit Rergünftigung intereffiert,') |

tbenbe fich an bie Reifebureauj ©ansaS: in
ßürich, Rteidjermeg 62 ; in Rafet, Rentrai»
fotphtag 8; in Rern, Kehrti & ©elfter, Ru*
fonberggtag; in ©enf, 5, rue bu Rlontbtanc;
in ©chaffhaufen, ©dgoertgaffe 5 ; in RndjS,
im Bahnhof; in Sugarto, ißiajja Rlanpni.
®ie gefttarten finb im Reifebuteau ©anjaS
mim ficaufübanhof in ©t. ©aßen p bejiehen
Unb toften gr. 17.—. ©ort mirb ben Kollegin*
Ken ihr §otet angemiefen merben. gu öen
§auf)t3Ügen merben berfchiebene Kolleginnen
mm ©mhfang bereit fein, ©enten ©ie bitte
Qße baran, bie Rlafßjeitentarte mitjubringen.

Atfo auf SBieberfetjen

Çebmig Sanner.

Settion SarganS=3öerbenberg. Rei munber*
barem Söetter tonnten mir am 29. Apit in
Srübbach unfere Rerfammtung abhatten, ©iefe
mar bon 16 Rtitgtiebern befudjt unb nahm
einen recht netten Retlauf. Aggeß mürbe ge=

macht unb einige ©efcffäfte beS RereinS er*
tebigt.

Um 3 Uhr etfdfien Sert Dr. med. ©ulfer
bon Stübbach pm Referat. @t berichtete unS
über bie neueften ©rrungenfchaften ber mebi*
jinifcfien SBiffenfchaften auf bem ©ebiete ber
Ritamine, ©in für unS unb unfern Reruf fetfr,
fehr midjtigeS 5|3robtem. §err Dr. ©ulfer ber*
fuchte unS auf berfchiebene neuere ^räfiarate
aufmertfam 3U machen, bte unS äujferft bientich
fein tonnen in ber Reratung ber ©chmangern
unb RHitter, unb bor aßem jur reditjeitigen
3umenbung an ben Rrjt. §errn Dr. ©ulfer
fei auch *üer noch einmal recht beglichen ©ant
auSgefpochen für feine mertboßen ©rtäuterun*
gen unb ben toftbaren .Qeitaufmanb für unS
Hebammen.

SttS immer gern gefebener unb rnißtommener
©aft meitte ferait Rderet in unferer Rîitte.
SBir bauten ihr für ihre Remühungen.

©ie nächfte gufammentunft mirb ©nbe
in ©arganS ftattfinben.

©ie Stttuarin: S. Ruefd).

Settion Shurgait. ©en merten Rütgfiebern
biene jur Kenntnis, bafj unfere nächfte Ret*
fammtung am ©ienStag, ben 27. Rîai, nachmit*
tagS halb 2 Uhr, im „©chmeigerhauS" in Ro*
manShorn ftattfinbet. liebliche Srattanben, ber*
bunben mit ärztlichem Rortrag. SBir ermatten
recht zahlreichem ©rfcheinen, ba bie neuen ©ta*
tuten beffjrochen merben müffen.

N. B. 2Bit machen bie Rlitgtieber noch barauf
aufmertfam, bie Rcah^eitenfarte nicht 31t ber*
geffen.

^ür ben Rorftanb: grau ©aameti.

Settion R'intertf)ur. Unfere leigte Rerfamm*
lung im Rlärs mar gut befudft. §err Dr. 2üin=
jeter auS ber grauenttinit SBinterthur beehrte
unS mit einem fehr intereffanten Rortrag:
„ReueS in ber ©eburtShitfe."

Rlit Stufmer tfamteit hörten mir bie Haren
Ausführungen unfereS gefchätüen Referenten.
@S mar eine fehr lehrreiche ©tunbe, befonberS
für bie ©eniorinnen, bie bon ber Sätigteit ber
betfchiebenen ©ormone, bon ihrem ©inftitfj auf
©chmangerfjhaft unb ©eburt nidits ober erft
menig gehört hatten. 28ir banten §errn
Dr. SCBinjeter an biefer ©teße für feine Rlülfe
unb greunbtichteit unb h°îfcit, ihn ffräter mie*
ber einmal ju hören.

©ie nächfte Rerfammtung finbet ftatt ©on*
nerStag, ber; 29. Rlai, nachmittags 2 Uhr, im
©rtenhof. ©er Rorftanb ermattet zahlreichem
©rfcheinen ber RUtgliebet, ba micfjtige Srat*

tanben borliegen unb bie ©etegierten nach
©t. ©aßen gemäfilt merben.

gür ben Rorftanb: g. ©nberti.
Settion 3"rtd). Unfere Apit=Rerfammlung

mar mieber fehr befriebigenb befudjt, maS unS
immer biet greube macht.

Kaum hat fich öer ©rabeShüget über einer
lieben Koßegin gefchtoffen, tommt fchon mie*
ber bie Racljticht bont §inf<hieb einer lieben
Koßegin. Am 24. Rlärj b. g. entfchlief eines
bon unfern ätteften RereinSmitgtiebern, grau
Rarbara gurrer=2Beber, im 85. AtterSjahr. ©ie
Rerftorbene mar Rlitbegrünberin beS ©dpeij.
§ebammenbereinS, ber im gahre 1894 in gü*
rieh gegrünbet mürbe, ©inige Koßeginnen un*
ferer ©eltion ermiefen ihr bie te^te ©I)te unb
tegten einen Kranj auf ben ftißen ©rabeS*
hüget. ©ie ruhe im grieben.

ghr Anbenfen behatten mir in Stfren. SBir
möchten unfere Koßeginnen noch baran erin*
nern, bag ©onntag, ben 18. Rlai b. g., 20 Up,
in ber ReterStirche gürid) bie Kunbgebung fiir
ben „Sag beS guten SBißenS" ftattfinbet.

Unfere nächfte Rerfammtung haben mit feft*
gefegt auf ©ienStag, ben 27. Rlai 1941, um
14 Ubr, im „Kart ber ©rohe", ©a bie ©ete*
gierten nach ©t. ©aßen gemähtt merben, bit*
ten mir, zahlreich 31t erfcheinen.

gilt ben Rorftanb: grau @. Rruberer.

eingesandt.
Antmorten einer alten Hebamme 31t ben

©infenbungen betreffenb einer geplanten At*
terSberficherung ber Hebammen:

Auf ©ingefanbt toottt gebruar: ©ie Sebam*
menfrantentaffe foßte nie aufgetöft merben.
Rei biefer irnrnermährenben ©ifijitmacherei ber
Krantenlaffe finb bie RermattungStoften biet

p grog. SegteS gat)r gab eS auf eine ertranïte
Hebamme, beten eS 339 loaren, jujügtich ben
anbern Arbeiten beS RorftanbeS gr. 2100.—
nur für bie Refotbung beS eigentlichen Kran*
tenfaffenborftanbeS, atfo auf jeben Kranïen*
fchein gr. 6.19. grüher maren biefe Re*
fotbungen nicht fo grog, ©a bürfte auf
ber gapen Sinie abgebaut merben. ©ie Rräfi*
bentin: gr. 400.— ; bie Kaffierin: gr. 700.— ;
bie Attuarin: gr. 100.— ; bie Reifigerinnen
je gr. 50.—, eigentlich brauchte eS beten auch
nicht jtoei, eine täte eS boßauf, unb bann foßen
aber auch bie anbern Ausgaben gefdptätert
merben. 2BaS niigte nun bie ifSräfibentinnen*
berfammtnng in Otten megen ©teßungnahme
jur ©tatutenrebifion für bie Kranïenïaffe ber
fchmeijjerifchen Hebammen 2Bie ich gehört
habe, loaren ja bie Statuten fchon gebrudt.

" SöaS foß nun eine ©teßungnahme baju, ba
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beginnen der Stadt zur Versammlung einberufen.

Der Vorstand übernimmt nun die
nötigen Schritte, um bei den maßgebenden
Persönlichkeiten gegen die ungerechte Herabsetzung
des Wartgeldes Einsprache zu erheben.

Mit kollegialem Gruß!
Die Aktuarin: Josh Bucheli.

Sektion St. Gallen. Anläßlich unserer letzten

Versammlung am 24. April machten wir
einen Rundgang durch die neue Frauenklinik
des Kantonsspitals. Den Frauen scheint es
dort gut zu gefallen. Die Frequenz ist
außerordentlich hoch.

Nach der Besichtigung hielt uns Herr
Dr. Held, der seit einem Jahr hier amtende
Chefarzt, in sehr freundlicher Weise einen
höchst lehrreichen Vortrag über Schwangern-
sürsorge, Physisch und psychisch. Dem verehrten

Referenten sei für seine interessanten
Ausführungen recht herzlich gedankt. Es würde uns
sehr freuen, wenn er uns Hebammen wieder
einmal ein Stündchen widmen könnte. Der
gehaltene Vortrag wird eventuell später in diesem

Blatt erscheinen. Natürlich konnte es die
fürsorgliche Oberhebamme, Schwester Poldi,
nicht verantworten, die Kolleginnen ohne
Erfrischung zu entlassen und ließ einen
wohlschmeckenden Spitalkaffee servieren. Süßigkeiten

dazu spendete die Vereinskasse. Für dies
alles danken wir ebenfalls sehr.

Zirka 5 Uhr 39 verabschiedeten wir uns
nach einigen kurzen Besprechungen betreffend
die Präsidentinnenkonferenz u. a. m. An
unserer nächsten Versammlung am 29. Mai im
Spitalkeller werden wir über sehr vieles zu
reden haben, gerne wollen wir hoffen, die
Mitglieder wieder zahlreich erwarten zu dürfen.

Zur bevorstehenden Delegiertenversammlung
M St. Gallen laden wir alle Kolleginnen noch-;
Mals herzlich ein. Nun bitten wir Sie, von
folgendem Notiz zu nehmen. Alle Anmeldungen

sind bis spätestens 29. Juni an die
Präsidentin, Frau Schüpfer-Walpert, St. Gal-
ün E, Neugasse 28, zu richten. Wer sich für
Kollektivbillets mit Vergünstigung interessiert,ft
tvende sich an die Reisebureaux Danzas: in
Zürich, Bleicherweg 62? in Basel,
Zentralbahnplatz 8; in Bern, Kehrli k Oehler, Bu-
benbergplatz; in Genf, 5, rue du Montblanc;
in Schaffhausen, Schwertgasse 5; in Buchs,
im Bahnhof; in Lugano, Piazza Manzoni.
Die Festkarten sind im Reisebureau Danzas
beim Hauptbanhof in St. Gallen zu beziehen
Und kosten Fr. 17.—. Dort wird den Kollegin-
Uen ihr Hotel angewiesen werden. Zu den
Hauptzügen werden verschiedene Kolleginnen
âum Empfang bereit sein. Denken Sie bitte
ulle daran, die Mahlzeitenkarte mitzubringen.

Also auf Wiedersehen

Hedwig Tanner.

Sektion Sargans-Werdenberg. Bei wunderbarem

Wetter konnten wir am 29. April in
Trübbach unsere Versammlung abhalten. Diese
war von 16 Mitgliedern besucht und nahm
einen recht netten Verlauf. Appell wurde
gemacht und einige Geschäfte des Vereins
erledigt.

Um 3 Uhr erschien Herr Or. meck. Sulser
von Trübbach zum Referat. Er berichtete uns
über die neuesten Errungenschaften der
medizinischen Wissenschaften auf dem Gebiete der
Vitamine. Ein für uns und unsern Beruf sehr,
sehr wichtiges Problem. Herr Dr. Sulser
versuchte uns auf verschiedene neuere Präparate
aufmerksam zu machen, die uns äußerst dienlich
sein können in der Beratung der Schwangern
und Mütter, und vor allem zur rechtzeitigen
Zuwendung an den Arzt. Herrn Dr. Sulser
sei auch hier noch einmal recht herzlichen Dank
ausgesprochen für seine wertvollen Erläuterungen

und den kostbaren Zeitaufwand für uns
Hebammen.

Als immer gern gesehener und willkommener
Gast weilte Frau Ackeret in unserer Mitte.
Wir danken ihr für ihre Bemühungen.

Die nächste Zusammenkunft wird Ende Juli
in Sargans stattfinden.

Die Aktuarin: L. Ruesch.

Sektion Thurgau. Den werten Mitgliedern
diene zur Kenntnis, daß unsere nächste
Versammlung am Dienstag, den 27. Mai, nachmittags

halb 2 Uhr, im „Schweizerhaus" in
Romanshorn stattfindet, liebliche Traktanden,
verbunden mit ärztlichem Vortrag. Wir erwarten
recht zahlreiches Erscheinen, da die neuen
Statuten besprochen werden müssen.

IN D. Wir machen die Mitglieder noch darauf
aufmerksam, die Mahlzeitenkarte nicht zu
vergessen.

Für den Vorstand: Frau Saameli.

Sektion Winterthur. Unsere letzte Versammlung

im März war gut besucht. Herr Dr. Win-
zeler aus der Frauenklinik Winterthur beehrte
uns mit einem sehr interessanten Vortrag:
„Neues in der Geburtshilfe."

Mit Aufmerksamkeit hörten wir die klaren
Ausführungen unseres geschätzten Referenten.
Es war eine sehr lehrreiche Stunde, besonders
für die Seniorinnen, die von der Tätigkeit der
verschiedenen Hormone, von ihrem Einfluß auf
Schwangerschaft und Geburt nichts oder erst
wenig gehört hatten. Wir danken Herrn
Dr. Winzeler an dieser Stelle für seine Mühe
und Freundlichkeit und hoffen, ihn später wieder

einmal zu hören.
Die nächste Versammlung findet statt

Donnerstag, der^ 29. Mai, nachmittags 2 Uhr, im
Erlenhof. Der Vorstand erwartet zahlreiches
Erscheinen der Mitglieder, da wichtige Trak¬

tanden vorliegen und die Delegierten nach
St. Gallen gewählt werden.

Für den Vorstand: F. Enderli.
Sektion Zürich. Unsere April-Versammlung

war wieder sehr befriedigend besucht, was uns
immer viel Freude macht.

Kaum hat sich der Grabeshügel über einer
lieben Kollegin geschlossen, kommt schon wieder

die Nachricht vom Hinschied einer lieben
Kollegin. Am 24. März d. I. entschlief eines
von unsern ältesten Vereinsmitgliedern, Frau
Barbara Furrer-Weber, im 85. Altersjahr. Die
Verstorbene war Mitbegründerin des Schweiz.
Hebammenvereins, der im Jahre 1894 in Zürich

gegründet wurde. Einige Kolleginnen
unserer Sektion erwiesen ihr die letzte Ehre und
legten einen Kranz auf den stillen Grabes-
Hügel. Sie ruhe im Frieden.

Ihr Andenken behalten wir in Ehren. Wir
möchten unsere Kolleginnen noch daran
erinnern, daß Sonntag, den 18. Mai d. I., 29 Uhr,
in der Peterskirche Zürich die Kundgebung fur
den „Tag des guten Willens" stattfindet.

Unsere nächste Versammlung haben wir
festgesetzt auf Dienstag, den 27. Mai 1941, um
14 Ubr, im „Karl der Große". Da die
Delegierten nach St. Gallen gewählt werden, bitten

wir, zahlreich zu erscheinen.

Für den Vorstand: Frau E. Bruderer.

Eingesandt.
Antworten einer alten Hebamme zu den

Einsendungen betreffend einer geplanten
Altersversicherung der Hebammen:

Auf Eingesandt vom Februar: Die
Hebammenkrankenkasse sollte nie aufgelöst werden.
Bei dieser immerwährenden Difizitmacherei der
Krankenkasse sind die Verwaltungskosten viel
zu groß. Letztes Jahr gab es auf eine erkrankte
Hebamme, deren es 339 waren, zuzüglich den
andern Arbeiten des Vorstandes Fr. 2199.—
nur für die Besoldung des eigentlichen
Krankenkassenvorstandes, also auf jeden Krankenschein

Fr. 6.19. Früher waren diese
Besoldungen nicht so groß. Da dürfte auf
der ganzen Linie abgebaut werden. Die
Präsidentin: Fr. 499.— ; die Kassierin: Fr. 799.— ;
die Aktuarin: Fr. 199.— ; die Beisitzerinnen
je Fr. 59.—, eigentlich brauchte es deren auch
nicht zwei, eine täte es vollauf, und dann sollen
aber auch die andern Ausgaben geschmälert
werden. Was nützte nun die Präsidentinnenversammlung

in Ölten wegen Stellungnahme
zur Statutenrevision für die Krankenkasse der
schweizerischen Hebammen? Wie ich gehört
habe, waren ja die Statuten schon gedruckt.

'
Was soll nun eine Stellungnahme dazu, da

bervorrsZenck bewäbrter Kincker pucker 2»r er^ân-t cken pucker bei vorZescbrlttenen
Heilung unck VerbütunZ ckes XVunckseins. I fällen von ^Vuncksein.

llrkâltlick in cken ^potkelcen, Drogerien unck einscblâZi^en (Zesckâkten

Provenienzen sieben kostenlos ?u Diensten

bei cker OeneralnieckerlaZe:

vr. DDiriel, pharmaceutics, ZÄrießH, Ztampsenbactistrssse 75

pabrilc pkarma?eutl8cker Präparate Karl EnZelkarcl, Frankfurt a. ZZ2S
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ist das abwaschbare,
wasserfeste Heftpflaster

IMPERMAPLAST

In OSschen zu 1 m und auf
5 m-Spulen erhältlich.

bte @acÊ)e ja fdjort perfeft ift? Unnötige 2lu§»

gaben, um ia bte Äranlenfaffe nitf)t leben§»

fäljtg ju erhalten, ©ollte e§ ficfj bod) fo Oer»

halten, baß bte Statuten nidjt gebrucft ge=

toefen mären, fo bitte ich um Entfdjulbigung,
bodj tourbe e§ mir fo gefagt. gel) möchte nte»
manben anflogen ober ju nahe treten, aber
eine jebe .Çebamme, bie fid) um ben herein
intereffiert, möchte bocï) Sluffdjlufj Ijaben. ©ele»
gierten» unb 9ietoiforengelber füllten in ber
tRedjnung (ftelje SKär^nummer) auch auêetnan»
bergehalten merben. gr. 370.30 ftehen in iRedj»

nung. 9Ruf; ber ganse SSorftanb an ber ©ele»
gier'tenöerfammlung teilnehmen? gft getoiß
nicht nötig. gmet ^ßerfonen täten e§ auch- 33ei
ber lefjten £ranfenfaffenred)nung toaren 5tr»ei

männliche unb jmei meibitcfje iRebiforen, alfo
bier. glühet toaren e§ immer im ganzen nur
Stoei, ein männiiiher unb ein leiblicher. (Slufjer»
getoöhniiche llmftänbe rechtfertigen bieêntal bie

Ueberftritfung ber ßranfenfaffe burdj bier 3îe»

biforen. ÜReb.) 33ei einer folch leichten ßranfen»
faffenredjnung (tdj fpredje hier ans (Erfahrung)
genügen bollanf gtoei Slebiforen. 2tlfo hier
tnieber ganj unnötige 2lu§gaben ju Saften
eineê jeben lîranfenfaffenmitgliebeê. 2lud> foll»
ten bie tRebiforen in ber SSoIHraft ihres Sehend

ftehen, nicht ganj beraltete, hue e§ and) fchon
borfam. 23ei ben SBerttiteln ift bie §t)fiotl)efar»
faffe Sern berjeidjnet mit gr. 6000.— à
23/4 %. gebe§ ©cfjulbenbäuerletn mug feine
©ülten unb ©runbfifanbberfdjretbungen à 4 %

berginfen unb man<hmal noch froh fein, toenn
e§ biefe nicht unter beut iRenntoert berfaufen
muff. ©tnb biefe gr. 6000.— aber in einem
Äaffafdjein angelegt, bann ift e§ ettoaS an»
bereS. ©ann fotlte e§ aber in ber ïtedjnung
borgemerft tnerben: ©parljeft auf fo nnb fo.
lleberljaufü bermiffen biele Hebammen eine
beffere Etnftdjinaljme s.S. in bie SRitglieber»
beiträge: bon toiebiel URtigltebern, bamit man

Sei richtiger Einteilung unb metfer ©fmrfatm
feit fann unfere ^îranfenfaffe gans gut beftehen
unb fpäter bad 5îranfengelb toieber erhöhen!
Sßad foiïen toir alte ^ranfenfaffenmitglieber
machen, ba toir in feine anbere ßranfenfaffe
mehr aufgenommen tnerben fönnen, unb biele
mußten ihre stueite $ranfenfaffenmitgliebfd)aft
fünben, toeil fie biefe mangels ©elb nicht nteht
besohlen fonnten. ©te .fpebammenfranfenfaffe
tnar bamalS noch obligatorifch, unb fo ftrengte
man fic^ an, bah man tnenigftenS nod) in biefer
Äranfenfaffe bleiben fonnte. ©er Siangel an
©elb fam bom ©eburtenrücfgang, 2tbmanberung
nach ©pttälern unb Minifen, bermehrte $on»
furrens, Sanierung ber Sanfen etc. Unfere
^ranfenfaffenmitglieber füllten fich befleißigen,
für unfere geitung gnferate su befommen,
toeil bann ber Ueberfchuff an bie ßranfenfaffe
größer tuirb.

fo a n b tneg bom (53eIb ber Äranfen»
faffe für bie SllterSberficherung!

Stuf bie Einfenbung Sünbner Çebantnte:
©ie möchte ein Kjöljered SBartgelb, bann

tnürbe fie mahrfcheinlich auch ettoaS einsahen
fönnen für bie Sllterdberfidjcrung. gn biefent
galle fotlte fich unfer gentralborftanb rühren,
gm Einbernehmen unb mit ber Sefiirmortitng
beS fperrn Dr. ©djarplai) unb unferm gern
tralborftanb mürbe bielleicht ber Danton ober
bie ©emetnben für bie Hebammen eine gehüffe
©urnrne fpenben. ES mangelt manchmal nur
an ber Anregung. ES bürfte auch e'n ©efudj
um Erhöhung ber SBartgelber gemacht merben-
®ie Herren tuen eS ja inbireft für ihre grauen
unb Einher, benn eine Hebamme, bie mit
5Rat)rungd= unb anbern »forgen su färnftfen l)at,
fann ihren Sernf gemifj nicht mehr fo aud*
füllen, mie eS eigentlich fein fotlte.

Genau
nach Ihren
Angaben

mit dem man ungeniert im

Wasser hantleren kann.

toeifs, miebiele jpebammen noch in ber Äran»
fenfaffe finb. Ueberljaupt ift bie .Ürartfenfaffe
noch beffer baran, als auS ber Rechnung er»

ficfjtlich ift, benn ber Ueberfdjufj ber geitung
ift f)ro IÜ40 mit gr. 8884.65 berseigt, unb
baüon gehören ber .ftrattfertfaffe nach Stb^ug
beS SetriebSfahitals noch c^r. 3884.65. tJJleineS

SffiiffenS beträgt bas SetriebSfajntal ber gei»
tungSfommiffion gr. 5000.—. Sllfo hatten mir
in SBirflidjfeit foro 1940 eine SermögenSber»
mehrung bon gr. 4338.49. Sedjnen mir nun
ben Ueberfdjufj ber geitung h^o 1939, ber erft
in ber 1940er firanfenf'affenrechnung einge»

tragen ift, noch ab, fo ift unfere Serntö»
genSbermehrung hï0 1^40 am Enbe noch

gr. 2738.49. ®ie geitungSfommiffion hat für
1939 ben Setrag bon gr. 1600.— an bie

Jtranfenfaffe abgeliefert. Sei Süderftattungen
ift ein Setrag bon gr. 765.45 eingeftettt. 26aS

ift baS gft ba su biet auSbesaljlt morben
ober finb eS Simulanten, benen man barauf
gefommen ift, ober finb eS SRitglieber, bie bie

ßranfenfaffe betrügen? ©olche Siitglieber foil»
ten mit 9iame unb SBohnort in ber geitung
aufgeführt merben unb beim smeiten Serfehlen
einfach aus ber Äaffe auSgefdjloffen merben.
Icotleibenbe haben ja einen UnterftühungSfonbS.

NESTLÉ
gibt Ihrem Kind Gesundheit

und Ihnen Sicherheit.

fertigen wir für Ihre Patientinnen

jede SALUS-Leibbinde,

oder SALUS - Um-
standsbinde individuell an.
Unsere jahrzehntelange
Erfahrung befähigt uns, auf
jede Ihrer "Vorschriften
einzugehen und Leibbinden
herzustellen, mit denen
Ihren Patientinnen wirklich

gedient ist.

SALUS-Binden sind durch
die Sanitätsgeschäfte zu
beziehen, wo nicht erhältlich,

direkt von der

Korsett- und S ALUS-
Leibbinden-Fabrik

M. & C. WOHLEft
LAUSANNE No. 4

3322 K 3690 B

Erhältlich in Apotheken und Droguerien
Verbandstoff-Fabrik Zürich A. 6., Zürich 8

Dank einer 75jährigen Erfahrung kann
Ihnen heute Nestlé folgende vorzügliche

Produkte zur Verfügung stellen:

GEZUCK. KOND. MILCH -
KINDERNAHRUNG u.die neue
SÄUGLINGSNAHRUNG
OHNE MILCH für die
Mehlabkochung.
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die Sache ja schon perfekt ist? Unnötige
Ausgaben, um ja die Krankenkasse nicht lebensfähig

zu erhalten. Sollte es sich doch so

verhalten, daß die Statuten nicht gedruckt
gewesen wären, so bitte ich um Entschuldigung,
doch wurde es mir so gesagt. Ich möchte
niemanden anklagen oder zu nahe treten, aber
eine jede Hebamme, die sich um den Verein
interessiert, möchte doch Aufschluß haben.
Delegierten- und Revisorengelder sollten in der
Rechnung (siehe Märznummer) auch
auseinandergehalten werden. Fr. 370.30 stehen in
Rechnung. Muß der ganze Vorstand an der
Delegiertenversammlung teilnehmen? Ist gewiß
nicht nötig. Zwei Personen täten es auch. Bei
der letzten Krankenkassenrechnnng waren zwei
männliche und zwei weibliche Revisoren, also
vier. Früher waren es immer im ganzen nur
zwei, ein männlicher und ein weiblicher.
(Außergewöhnliche Umstände rechtfertigen diesmal die

Ueberprüfung der Krankenkasse durch vier
Revisoren. Red.) Bei einer solch leichten
Krankenkassenrechnung (ich spreche hier aus Erfahrung)
genügen vollauf zwei Revisoren. Also hier
wieder ganz unnötige Ausgaben zu Lasten
eines jeden Krankenkassenmitgliedes. Auch sollten

die Revisoren in der Vollkraft ihres Lebens
stehen, nicht ganz veraltete, wie es auch schon
vorkam. Bei den Werttiteln ist die Hhpothekar-
kasse Bern verzeichnet mit Fr. 6000.— à
22/4 A. Jedes Schuldenbäuerlein muß seine
Gülten und Grundpfandverschreibungen à 4 A
verzinsen und manchmal noch froh sein, wenn
es diese nicht unter dem Nennwert verkaufen
muß. Sind diese Fr. 6000.— aber in einem
Kassaschein angelegt, dann ist es etwas
anderes. Dann sollte es aber in der Rechnung
vorgemerkt werden: Sparheft auf so und so.

Ueberhaupt vermissen viele Hebammen eine
bessere Einsichtnahme z.B. in die Mitgliederbeiträge:

von wieviel Mitgliedern, damit man

Bei richtiger Einteilung und Weiser Sparsamkeit
kann unsere Krankenkasse ganz gut bestehen

und später das Krankengeld wieder erhöhen!
Was sollen wir alte Krankenkassenmitglieder
machen, da wir in keine andere Krankenkasse
mehr aufgenommen werden können, und viele
mußten ihre zweite Krankenkassenmitgliedschaft
künden, weil sie diese mangels Geld nicht mehr
bezahlen konnten. Die Hebammenkrankenkasse
war damals noch obligatorisch, und so strengte
man sich an, daß man wenigstens noch in dieser
Krankenkasse bleiben konnte. Der Mangel an
Geld kam vom Geburtenrückgang, Abwanderung
nach Spitälern und Kliniken, vermehrte
Konkurrenz, Sanierung der Banken etc. Unsere
Krankenkassenmitglieder sollten sich befleißigen,
für unsere Zeitung Inserate zu bekommen,
weil dann der Ueberschuß an die Krankenkasse
größer wird.

Hand weg vom Geld der Krankenkasse

für die Altersversicherung!

Auf die Einsendung Bündner Hebamme:
Sie möchte ein höheres Wartgeld, dann

würde sie wahrscheinlich auch etwas einzahlen
können für die Altersversicherung. In diesem
Falle sollte sich unser Zentralvorstand rühren.
Im Einvernehmen und mit der Befürwortung
des Herrn vr. Scharplatz und unserm
Zentralvorstand würde vielleicht der Kanton oder
die Gemeinden für die Hebammen eine gewisse
Summe spenden. Es mangelt manchmal nur
an der Anregung. Es dürfte auch ein Gesuch

um Erhöhung der Wartgelder gemacht werden.
Die Herren tuen es ja indirekt für ihre Frauen
und Kinder, denn eine Hebamme, die mit
Nahrnngs- und andern -sorgen zu kämpfen hat,
kann ihren Beruf gewiß nicht mehr so

ausfüllen, wie es eigentlich sein sollte.

mit cism MSN ungsnisi-t im

iVsssor ksntisrsn ksnn.

Weiß, Wieviele Hebammen noch in der
Krankenkasse sind. Ueberhaupt ist die Krankenkasse
noch besser daran, als aus der Rechnung
ersichtlich ist, denn der Ueberschuß der Zeitung
ist Pro t940 mit Fr. 8884.65 verzeigt, und
davon gehören der Krankenkasse nach Abzug
des Betriebskapitals noch Fr. 3884.65. Meines
Wissens beträgt das Betriebskapital der
Zeitungskommission Fr. 5000.—. Also hatten wir
in Wirklichkeit pro 1940 eine Vermögensvermehrung

von Fr. 4338.49. Rechnen wir nun
den Ueberschuß der Zeitung Pro 1939, der erst
in der 1940er Krankenkassenrechnung
eingetragen ist, noch ab, so ist unsere Vermö-
gensvermehrnng Pro 1940 am Ende noch

Fr. 2738.49. Die Zeitnngskommission hat für
1939 den Betrag von Fr. 1600.— an die

Krankenkasse abgeliefert. Bei Rückerstattungen
ist ein Betrag von Fr. 765.45 eingestellt. Was
ist das? Ist da zu viel ausbezahlt worden
oder sind es Simulanten, denen man darauf
gekommen ist, oder sind es Mitglieder, die die
Krankenkasse betrügen? Solche Mitglieder sollten

mit Name und Wohnort in der Zeitung
aufgeführt werden und beim zweiten Verfehlen
einfach aus der Kasse ausgeschlossen werden.
Notleidende haben ja einen Unterstützungsfonds.

gikt llirsrn Xinci Essunc!-
ksit vncl liinsn Zictisrksit.
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Stuf bte ©infenbung boit grau §uber:
2lbfap 1 müßte bom ^«traftmrftanb be»

Panbelt tnerben.
âtbfap 2: Sßir paben Hebammen, bie jä£)rttc£>

«ut 6 biß 8 ©ebneten paben, unb fotcpe, bte
60, 70 unb 80 unb nocp ntepr ©eburten paben.

müßten eß (id) bte eicftern faft bennocp
fitcpt leiften tonnen, (fr. 5.— pro ©eburt }u
Sohlen, unb für bte leüteren müßte tcp fcpon
logen, eß märe eine allju (tarte 33etaftung.
Sur bie ©pitäler unb JHintfen märe baß
9ort5 recpt, benn biefe mürben fepr inapt»
Mpeinticp biefen betrag auf ipte itööcprtetmnen
oblegen. 3)aß märe bei bieten berfetben fcpon
9ut, mettn (ie mir nicptß, bir nicptß in biefe
Stätten taufen.

Stbfaß 3 get)t nicpt. Sie foebantmentoart»
Selber fottten menigftenß fo geregelt merben,
büß nie unter ffr. 400.—• biß 500.— bei ©etbft»
ääptung gegangen merben barf. Ser ütttgemein»
seit foil eß obliegen, baff bie (pebamme auep
bei meniger ©ebttrten nod) ipr 2Iuß!ontnten pat.
Äut 5j3enfioniernng bon monattict) ffr. 50.— :

tonnten mir ëebantnten nod) lange mar»
|en auf biefeß ©otteßgefcpenf. Sßit bürften an»
fongß mit biet meniger jufrieben fein, benn
onfere jepigen Sttten, toorunter eß auep fepr
^ebürftige gibt, bie aber nicptß bom Unter»
ltütmngßfonbß nocp bon ber ÜIrmenpftege mot»
|en, mären fcpon tängft tot, biß baß juftanbe
mmmen tonnte. 3ur s-ßenfionierttng märe baß
äurüdgetegte 65. 2ttterßiapr filier günftig. 2Baß
bie jüngern Hebammen, bie ipren SBerrtf auf»
9eben müffen megen ßrantpeit ober Unfall,
onbetrifft, fottten fie ganj gemiß auep penfio»
piert merben. Ob 12 biß 15 ffranten biertet»
tötjrlid) bon feber Hebamme bejaptt merben
tonnten, bejmeifle icp fepr. Sßaß bie 3ntüd»
âfpung ber iftacpttapnten anbetrifft, fo ift bieß
ni<pt immer ein 2trmutßäeugniß an SBittenß»

traft ober ffntereffetofigteit am SSereinßteben,
eß mag t)ie unb ba fotcpe ffätte geben, aber
roenn mir atte pinter bie .Viutiffen ber 93et»

pättniffe biefer Hebammen fepen tonnten, maß
fäpen mir manchmal für ©tenb. itîacp aufjen
taffen fie eß nicpt merten, baß ift eben ber»
fcpämte Sirmut unb mirb größtenteils fatfcp
beurteilt. 2tn ben Üerfammtungen tonnten
aud) ben .ßebatnmen ©injjaptungßfcpeine ge=
geben merben, anftatt ipnen bann Sîadjnapmen
ju fcpiden, bamit fie, menn eß ipnen mögticp
ift su Hapten, jn bem fcputbigen betrag nicpt
nocp 18 dtp. für bie dtacpnapmefpefen barauf
legen müffen. Saß gälte auct) für bie geiümg
unb anbere Beiträge, ©ine jebe Hebamme
mürbe baß fidfer begrüben unb ^u ben ©in»
japtungßfcpeinen ©orge tragen, fonft tann fie
fid) and) nicpt ^u ben guten .ßebammen jäpten.
ÜBegen ben ffr. 25,000.— bom 3?unbeßfeier=
tag mufj man baß beigefügte giiMor getefen
paben, mojn, mie unb mann baß ©etb auß»
gegeben merben barf. ©otcpe, bie eß befipen
ober getefen paben, fotlen SBefcßeiö geben. Sen
lepten Stbfap möcpte icp bot! unb ganj unter»
ftreicpen. ffür bie ättern, gebredfticpen, arbeitß»

unfähigen unb arbeitßtofen Hebammen märe
eine Sttterßberficperung bon großem Dîupen,
and) 33efferbemittette nepnten biefe Beträge ge»
toijf fepr gerne.

Stuf ©infenbung bon ©ebirgßpebantme 2. ©. :
©ie fdirieb fepr treffticpe iffiorte, jebocp maß

bie Shmbeßpitfe anbetrifft, möcpte icp ipr ju
Bebenten geben, baff unfere Söunbeßbäter trop
ber fepr jufammengefcpmotjenen §itfßmittet
nicpt bocp nocp ein ^erj pätten für unß alte
•Öebammen, biefe fepr gefcpeiten Sanbeßbäter
tonnten bietteicpt unferm ffentratborftanb gute
SBinte geben, mie unb mo baß nötige Capital
jn befcpaffen märe. 2öie märe eß, menn bie
Slttopotbermattung etmaß geben tonnte, ©or»
gen mir nicpt bei Sag unb 9tacpt für unfere
Familien mit dtat unb Sat unb Ùntermeifung
bafiir, bap mcnig ober tein ©cpnapß mepr ge»
trunten mirb itnb ffrifcp» itnb Sörrobft ju
feinem dieipte fommt?

Stuf bie ©infenbung bom Stprit:
§anb toeg bon ber .Sranfentaffc.

SBenn fie ricptig unb mit meifer ©parfam»
teit bermattet mirb, ift fie fepr gut für nnß
Hebammen. Saran foil niemanb ritpren unb
bie alten Hebammen fcpmätern. ©ß merben fiep
fepon nocp drittel für bie Stlterßberficperung
auftreiben taffen. Sa peißt eß : 3entraIborftanö
bor! döer bie döürbe pat, pat auep bie 53ürbe.

Unb bann nocp bie ßnrmen, bie mir immer
unb immer empfepten bürfen ; tropbem fie bem
3entratberein unb ber .Üranfenfaffe ipren
Obutuß fpenben, merben fie auep für bie Sttterß»
berfieperung nocp etmaß übrig paben. SSon ben
großen Sibibenbengetbern, bie gemiffe firmen

Galactina Kindernahrung

Vom 1. bis 3. Monat
erhält der Säugling als Ersatz oder zur

Ergänzung der Muttermilch Galactina-Schleim :

Haferschleim, Gerstenschleim oder

Reisschleim. Die Galactina - Trockenschleimextrakte

enthalten alle wertvollen Stoffe

des Kornes, zur Verdauung vorbereitet,

damit der zarte Organismus des Säuglings

in keiner Art belastet wird. Am gebräuchlichsten,

weil am gehaltreichsten, ist Galac-

tina-Haferschleim. Ist aber der Säugling

gegen Haferschleim überempfindlich, was

sich in Hautausschlägen anzeigt, dann Hafer

ganz weglassen und Gerste oder Reis geben.

Gerste vor allem, wenn das Kindlein zu

Verstopfung neigt, Reis dagegen bei Diarrhöe.

Zubereitung: In kaltem Wasser mit

Schwingbesen anrühren, unter Zugabe von

Wasser aufkochen und am Schluss

abgekochte Milch beifügen.

Galactina-Haferschleim Fr. 1.50

Galactina-Reisschleim Fr. 1.50

Galactina-Gerstenschleim Fr. 1.50

Vom 4. Monat an
braucht der kleine Erdenbürger mehr, weil

jetzt sein Mineraldepot aufgebraucht ist,

das er von der Mutter mit auf den Weg

erhielt. Jetzt geben Sie dem Säugling neben

der Muttermilch oder dem Schleimschoppen

das altbekannte Galactina-Kindermeh! oder

aber das neuzeitliche Galactina 2 mit

Frischkarotten. Galactina-Kindermehl

besteht zu 50 % aus reiner pulverisierter

Alpenmilch. Dazu gemahlenen Zwieback,

das lipoidreiche Weizenkeimmehl und das

für Knochen und Zähne so wertrolle Calcium-

glycerinophosphoricum. Galactina 2

enthält noch einen Zusatz an ganz fein zer-

mahlenen Frischkarotten, das gehaltreichste

und zugleich reizloseste aller Gemüse.

Galactina 2 entspricht den neuesten

Prinzipien der Säuglings-Nahrung, schmeckt

herrlich und ist absolut reizlos in der

Verdauung.

Galactina-Kindermehl Fr. 2.—

Galactina 2 mit Karotten Fr. 2.—

,*n
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Gaiactina-Schoppen und -Breilein sind in 5 Minuten bereit!
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Auf die Einsendung von Frau Huber:
Absatz 1 müßte vom Zentralvorstand

behandelt werden.
Absatz 2 : Wir haben Hebammen, die jährlich

Nur 6 bis 8 Geburten haben, und solche, die
66, 7g und 8g und noch mehr Geburten haben.
Da müßten es sich die e'rstern fast dennoch
uicht leisten können, Fr. 5.— pro Geburt zu
Zahlen, und für die letzteren müßte ich schon
sagen, es wäre eine allzu starke Belastung.
Für die Spitäler und Kliniken wäre das
ganz recht, denn diese würden sehr
wahrscheinlich diesen Betrag aus ihre Wöchnerinnen
ablegen. Das wäre bei vielen derselben schon
gut, wenn sie mir nichts, dir nichts in diese
Stätten laufen.

Absatz 3 geht nicht. Die Hebammenwart-
gelder sollten wenigstens so geregelt werden,
baß nie unter Fr. 466.— bis 566.— bei
Selbstzahlung gegangen werden darf. Der Allgemeinheit

soll es obliegen, daß die Hebamme auch
bei weniger Geburten noch ihr Auskommen hat.
àr Pensionierung von monatlich Fr. 5g.— :
Da könnten wir Hebammen noch lange warben

auf dieses Gottesgeschenk. Wir dürften an-
sangs mit viel weniger zufrieden sein, denn
Unsere jetzigen Alten, worunter es auch sehr
bedürftige gibt, die aber nichts vom Unter-
UÜtzungsfonds noch von der Armenpflege wollen,

wären schon längst tot, bis das zustande
kommen könnte. Zur Pensionierung wäre das
Zurückgelegte 65. Altersjahr sicher günstig. Was
bie jüngern Hebammen, die ihren Beruf
aufgeben müssen wegen Krankheit oder Unfall,
anbetrifft, sollten sie ganz gewiß auch pensioniert

werden. Ob 12 bis 15 Franken
vierteljährlich von jeder Hebamme bezahlt werden
konnten, bezweifle ich sehr. Was die Zurückgehung

der Nachnahmen anbetrifft, so ist dies
nicht immer ein Armutszeugnis an Willens¬

kraft oder Interesselosigkeit am Vereinsleben,
es mag hie und da solche Fälle geben, aber
wenn wir alle hinter die Kulissen der
Verhältnisse dieser Hebammen sehen könnten, was
sähen wir manchmal für Elend. Nach außen
lassen sie es nicht merken, das ist eben
verschämte Armut und wird größtenteils falsch
beurteilt. An den Versammlungen könnten
auch den Hebammen Einzahlungsscheine
gegeben werden, anstatt ihnen dann Nachnahmen
zu schicken, damit sie, wenn es ihnen möglich
ist zu zahlen, zu dem schuldigen Betrag nicht
noch 18 Rp. für die Nachnahmespesen darauf
legen müssen. Das gälte auch für die Zeitung
und andere Beiträge. Eine jede Hebamme
würde das sicher begrüßen und zu den
Einzahlungsscheinen Sorge tragen, sonst kann sie
sich auch nicht zu den guten Hebammen zählen.
Wegen den Fr. 25,666.— vom Bundesfeiertag

muß man das beigefügte Zirkular gelesen
haben, wozu, wie und wann das Geld
ausgegeben werden darf. Solche, die es besitzen
oder gelesen haben, sollen Bescheid geben. Den
letzten Absatz möchte ich voll und ganz
unterstreichen. Für die ältern, gebrechlichen, arbeits¬

unfähigen und arbeitslosen Hebammen wäre
eine Altersversicherung von großem Nutzen,
auch Besserbemittelte nehmen diese Beträge
gewiß sehr gerne.

Auf Einsendung von Gebirgshebamms L. S. :
Sie schrieb sehr treffliche Worte, jedoch was

die Bundeshilfe anbetrifft, möchte ich ihr zu
bedenken geben, daß unsere Bundesväter trotz
der sehr zusammengeschmolzenen Hilfsmittel
nicht doch noch ein Herz hätten für uns alte
Hebammen, diese sehr gescheiten Landesväter
könnten vielleicht unserm Zentralvorstand gute
Winke geben, wie und wo das nötige Kapital
zu beschaffen wäre. Wie wäre es, wenn die
Alkoholverwaltung etwas geben könnte. Sorgen

wir nicht bei Tag und Nacht für unsere
Familien mit Rat und Tat und Unterweisung
dafür, daß wenig oder kein Schnaps mehr
getrunken wird und Frisch- und Dörrobst zu
seinem Rechte kommt?

Auf die Einsendung vom April:
Hand weg von der Krankenkasse.

Wenn sie richtig und mit Weiser Sparsamkeit
verwaltet wird, ist sie sehr gut für uns

Hebammen. Daran soll niemand rühren und
die alten Hebammen schmälern. Es werden sich
schon noch Mittel für die Altersversicherung
auftreiben lassen. Da heißt es: Zentralvorstand
vor! Wer die Würde hat, hat auch die Bürde.

Und dann noch die Firmen, die wir immer
und immer empfehlen dürfen; trotzdem sie dem
Zentralverein und der Krankenkasse ihren
Obulus spenden, werden sie auch für die
Altersversicherung noch etwas übrig haben. Von den
großen Dividendengeldern, die gewisse Firmen

kslsiiliiis liimleniàiiiiii

Vom 1, dis 2. tonsil
erkält à Säugling als frsstm oüer mur fr-
gänmung üsr Muttsrmilvb Kalsvtina-Sokleim:

ltafersvbleim, Kerstensobleim oüer keis-

svbieim. vie Laiavtina - IrooKensvblelm-

extraKte entkaiten alle wertvollen Stoffe

lies Kornes, mur Verdauung vorbereitet,

üamit lier -arte Organismus lies Säuglings

in Keiner Art belastet wirü. Am gebräuvk-

liebsten, weil am gebaitreivbsten, ist Kalav-

tina-ltafsrsobleim. Ist aber üer Säugling

gegen ltatersekieim überompünüiivb, was

sieb in ltautaussvkisgen anzeigt, bann Kater

ganm weglassen uncl Lerste oüer keis geben.

Kersts vor allem, wenn üas Kincilein mu Ver-

stopfung neigt, tîeis üsgegen bei viarrköe.

: In Kaltem Wasser mit

Sekwingbesen anrübren, unter lugsbe von

Wasser aufKovbon unä am Svkluss ab-

geKoekto Mob beifügen.

Kalaviina-Kafersvbieim fr. 1.5k

Kalaetina Seissvkleim fr. 1.50

lialaetina-lierstensekleim... fr. 1.50

Vom 4. klonst on
brauvbt üer Kloine früenbürger mekr, weil

jetmt sein Mineraiüepot aufgebrauekt ist,

üas er von lier Mutter mit auf clen weg

erkielt. letmt geben Sie üem Säugling neben

lier Muttermilvk oüer üem Svkleimsvkoppen

liss aitbeKannte Kslavtina Kinüermebl ober

aber lias noumeitlivbe Kalaotina 2 mit

frisvbKarotten. Kalavtina-Kinüermebl be-

stekt mu 5l> °/o »»s reiner pulverisierter

Alpenmileb. Da?» gemsblenen IwisbavK,

clas lipoillrsiobe weimenKeimmeki unü üas

für Knoeken unü2äkne so wertrvlle kalvium-

gl>verinopkospkvrioum. Kalavtina 2 ent-

bait nook einen ?usatm an ganü fein mer-

mablenen frisokKarotten, üas gebaitreivkste

unü mugleivk reimloseste aller Kemüse.

Kalavtina 2 entsprivkt üen neuesten frin-
mipien üsr Säuglings-kakrung, svbmeeKt

berriivb unü ist absolut reimlos in üer

Verüauung.

Kalavtina-Kinüermebl fr. 2.—

Kalavtina 2 mit Karotten fr. 2.—

î»Âtsetins-Sct,oppen unît »vrettetn sinkt in S Minuten dvrviîî
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austöfen, bürfte aud) ettoa§ itt ben ©ad ber

2Utersbetfict)etung ber Hebammen fallen.
g. SVojiter.

* **

S)te 2tuêff>ra<he über bie forage ber 2ttter§»

berficfjeritng ber Hebammen toirb mit biefer
Kummer abgefd)Ioffen. (9ieb.)

2)cr ©ttHgelbairêtoeté.

ÜBenn eine 2ßöcf)nerin, bie bei einer aner»
îannten .itranfertfaffe für 2Bo<henbettteiftungen
berfichert unb geuufjberechtigt ift, itjr Virtb
mätjrenb titsgefamt 10 2Bod)en ftittt, fo ber»

gütet ihr bie $affe ein ©tillgelb bon gr. 20.—
(reffjeïtibe trente nad) bem eibg. ginanzpro»
gramm II 10 % toeniger, alfo noch gr. 18.—),
meldjeS iïjr bont 23unb zurücterftattet mirb, ge»

mäfj Strt. 14, letter Slbfa^, KUVG (93unbe§»
gefeh über bie Uranien» unb Unfallberfidferung
bom 13. guni 1911) unb 2trt. 35, 2Ibf. 3,
KUVG. ®ie ©ntftet)ungêgefd)icf)te bes Uranien»
berfid)erung§gefet}e§ geigt, bafj bie Anregung,
bon 23uttbeë toegen ein ©tittgelb auszurichten,
gtnei öaufithoecte berfotgte : 2)as ©titlgetb fotlte
einerfeitê eine 23 e t o f) rt u rt g fein, bie einer
ftittenben Sßöchnerin bafür ausgerichtet tnerben
fott, bag fie ihrem .Virtb bie boHSgefunblfeitlid)
aufterorbentlid) toichtige iüiuttermitchnahrung
Zufommen lägt, alfo um ben ©tittmillen ju
förbern, unb attberfeits fottte e§ eine getoiffe
finanzielle Seihilfe für grtfät^Iid)e Ernährung
ber gefchtnächten ober unterernährten 2Jiutter
bitben.

©irrige ©täbte unb Kantone haben ben Sun»

Sie ©chmeijer §ebamme

beëbeitrag bon fich aus noch erhöht unb leiften
teilmeife auch ©tilthrämien für® eine längere
©tiltbauer.

Seute, nad) einer mehr als 25jährigen ©et»

tnngSbauer biefer gefejjlichen Siegelung — ba§

KUVG ift am 1. Januar 1914 in Äraft ge»

treten —-, tann ber Urfotg einigermagen be»

urteilt toerben. ©ê ift baju nur turz ju be»

merten, bag eine Slufmunterurtgsprämie ein
tüid)tige§ §itf§mittel gur görbermtg be§ ©tili»
brittenS ift, brenn fie auch îllï fid) allein, ohne
bie genügenbe altgemeine 2tufftärung über
©tilltechni! unb inbibibuette Anleitung burch
joebammen unb ißflegefrerfonat, urt§ureict)enb
ihäre. Sie punition, eine gufä^Iic£)e ©rnährung
ber ftittenben 2üöd)nerin zu ermöglichen, tarnt
fie atterbingS hau;ptfächltc£) be§t)atb nur un»
genügenb erfüllen, breit ber Setrag bon
gr. 18.— erft ausgerichtet brirb, brenn bie
botte ©tiltbauer bon 70 Sagen erfüllt ift.

3ur (Mtenbmad)ung beS 21nffrrud)eS auf
baS gefe^tidje ©tittgetb ift ber bom SunbeS»
amt für ©ogiatberficherung borgefdjriebene
©tittgetbauSbreiS burch einen Strgt ober
eine Hebamme ausfüllen gu taffen. Sie Siebi»
jinatfrerfonen haben barauf unterfdjrifttid) ju
beftätigen, bag bie berfidjerte 2Böd)nerin i^r
Vittb brährenb minbeftenS 70 Sagen geftittt hat,
unb gbrar ift eS unbebingt er'forbertid), bag
StnfangS» unb ©cf)Iuf|baten biefer fiebgigtägigen
©tiltbauer eigentjänbig burd) bie unterfdjrei»
benbe ißerfon eingefe^t brerben.

Um ben ätnfjrrud) auf bie ©tittfrrämie ent»
ftehen §u taffen, bertangt baS ©efej), bag bie
Sööchnerin ihr eigenes 5tinb ftillt. ©otite fie
Stmmenbienfte leiften, brährenb ihr eigener
©äugting bielteicl>t geftorben ift, fo tann fie
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baS ©tittgetb nicht bean|frrud)en. Sagegen bür»

fen bie Sebingungen als erfüllt gelten, brenn
baS Äinb ebentuett nicht bireït an ber Sruft
trinïen ïann, fonbern bie SJÎuttermitd) abge*

frumfrt unb bem ©äugting mit ber ©augftafdje
eingegeben hrerben mug.

I Sag baS ©tilten bie auSfcfjliegtiche Nahrung
beS ftirtbeê bitbe, ift bom Okfet) nicf)t bertangt-
©§ genügt nach einem gnterfiretationSentfcheib
beS SunbeSamteS für @ogiatberfid)erung (@nt*
fcheib 99), brenn bie Stutter baS Vdttb ntirtbe*
ftenS einmal im Sag ftittt unb baneben noch

anberS ernährt.
SBenn eine 2ßöct)nerin gmiltinge ober ©tit*

tinge ftittt, fo brirb baS ©tittgetb gleichbrotit
nur im einfachen Setrag ausgerichtet (@nt*
fcheib 98), irreit eine Serbofrfrelnng teiber int
©efejj nicht borgefetjen ift. SaS brirb bietfach
als Stange! in ber beftetjenben ©efefsgebung
emfrfunben unb bürfte broht anläßlich einer
dtebifion geänbert toerben.

9tur biejenige Vaffe ift §ur 2tuSrid)tung beS

©tittgetbeS berfrfüd)tet, bie bem Sunb gegen*
über einen ütnffrruä) auf dtücfbergütung t)at
(©ntfdjeib 27). SaS mirb bon Sebeutung in
ben gälten, ba eine 23öct)nerin bei jbrei Vtan*
ïenïaffen berfichert ift. ©S finb beftimmte 9te*

getn burch bie Serorbnung II, § 12, beS Sun*
beSamteS barüber aufgeftettt tnorben, bret(he

bon ben beiben anerïannten ^ïranïenïaffen ba^
©tittgetb bejiet)t unb bentnaä) auszurichten hat-

gn erfter Vinte ift eS bie klaffe, bei ber
jemanb für Vrantenhftege berfichert ift, in jbrei*
ter Sittie biejenige, bei ber bie längere ÜJtii*
gtiebfchaft beftet)t ttfro.

tteberbieS bebeutet biefe Sieget noch etttraS
anbereS : 3um Sejug beS ©tittgetbeS ift nur

Der Gemüseschoppen

AURAS
die Liebiingsspeise des Säuglings,

praktisch und genau dosiert,
jederzeit bereit.

Verlangen Sie Gratismuster beim
Fabrikanten

G. AURAS« LAUSANNE 7 3304 K 4428 B

zur beHandlung der brüste
im moehenbett 3311

verhütet, wenn bei beginn des Stillens
angewendet, das wundwerden der brustwarzen
und die brustentzündung. Unschädlich für
das kind Topf mit sterilem salbenstäbchen

fr. 3.50 in allen apotheken oder
durch den fabrikanten

Dr. B. Studer, Apotheker, Bern

Etwas K.indersalbe

nach einer kalt^1

Abwaschung lässt

geröteteHautstelle'1
über Nacht ver¬

schwinden.

Spezia/preis
für Hebammen

3312'

J>r. K- Serie* He/josf* 6./
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Gesucht
eine tüchtige

Hebamme
für selbständige Praxis, mit gute11

Zeugnissen.

Offerten unter Chiffer 3328 sind 2"

richten an die Expedition des Blattes-
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PHAFAG Akt.-6es., Pharmai. Fabrik
ESCHEN / Liechtenstein (Schweiz. Wirtschaftsgebiet).

und hat allen Grund dazu, denn es wild
mit dem von Aerzten, Kinderkliniken,
Hebammen und Säuglingsschwestern
bestens empfohlenen Phafag - Kinder-
Oel gepflegt. Phafag-Kinder-Oel ist das

einzige Spezial-Oel auf dem Qebiet der
Kinderpflege. Machen auch Sie einen
Versuch und überzeugen Sie sich, dass

Phafag - Kinder - Produkte das halten,

was sie versprechen. 3302 (K 4140 B
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auslösen, dürfte auch etwas in den Sack der

Altersversicherung der Hebammen fallen.

I. Troxler.
»

Die Aussprache über die Frage der
Altersversicherung der Hebammen wird mit dieser
Nummer abgeschlossen. (Red.)

Der Stillgeldausweis.

Wenn eine Wöchnerin, die bei einer
anerkannten Krankenkasse für Wochenbettleistungen
versichert und genußberechtigt ist, ihr Kind
während insgesamt 10 Wochen stillt, so

vergütet ihr die Kasse ein Stillgeld von Fr. 20.—
(respektive heute nach dem eidg. Finanzprogramm

II 10 T weniger, also noch Fr. 18.—),
welches ihr vom Bund zurückerstattet wird,
gemäß Art. 14, letzter Absatz, K1IV0 (Bundesgesetz

über die Kranken- und Unfallversicherung
vom 13. Juni 1911) und Art. 35, Abs. 3,
XHVd. Die Entstehungsgeschichte des

Krankenversicherungsgesetzes zeigt, daß die Anregung,
von Bundes wegen ein Stillgeld auszurichten,
zwei Hauptzwecke verfolgte: Das Stillgeld sollte
einerseits eine Belohnung sein, die einer
stillenden Wöchnerin dafür ausgerichtet werden
soll, daß sie ihrem Kind die volksgesundheitlich
außerordentlich wichtige Muttermilchnahrung
zukommen läßt, also um den Stillwilleu zu
fördern, und anderseits sollte es eine gewisse
finanzielle Beihilfe für zusätzliche Ernährung
der geschwächten oder unterernährten Mutter
bilden.

Einige Städte und Kantone haben den Bun-

Die Schweizer Hebamme

desbeitrag von sich aus noch erhöht und leisten
teilweise auch Stillprämien fürs eine längere
Stilldauer.

Heute, nach einer mehr als 25jährigen
Geltungsdauer dieser gesetzlichen Regelung — das

XIIVO ist am 1. Januar 1914 in Kraft
getreten —, kann der Erfolg einigermaßen
beurteilt werden. Es ist dazu nur kurz zu
bemerken, daß eine Aufmunterungsprämie ein
wichtiges Hilfsmittel zur Förderung des
Stillwillens ist, wenn sie auch für sich allein, ohne
die genügende allgemeine Aufklärung über
Stilltechnik und individuelle Anleitung durch
Hebammen und Pflegepersonal, unzureichend
wäre. Die Funktion, eine zusätzliche Ernährung
der stillenden Wöchnerin zu ermöglichen, kann
sie allerdings hauptsächlich deshalb nur
ungenügend erfüllen, weil der Betrag von
Fr. 18.— erst ausgerichtet wird, wenn die
volle Stilldauer von 70 Tagen erfüllt ist.

Zur Geltendmachung des Anspruches aus
das gesetzliche Stillgeld ist der vom Bundesamt

für Sozialversicherung vorgeschriebene
Stillgeldausweis durch einen Arzt oder
eine Hebamme ausfüllen zu lassen. Die
Medizinalpersonen haben darauf unterschriftlich zu
bestätigen, daß die versicherte Wöchnerin ihr
Kind während mindestens 70 Tagen gestillt hat,
und zwar ist es unbedingt erforderlich, daß
Anfangs- und Schlußdaten dieser siebzigtägigen
Stilldauer eigenhändig durch die unterschreibende

Person eingesetzt werden.
Um den Anspruch auf die Stillprämie

entstehen zu lassen, verlangt das Gesetz, daß die
Wöchnerin ihr eigenes Kind stillt. Sollte sie

Ammendienste leisten, während ihr eigener
Säugling vielleicht gestorben ist, so kann sie

Nr. 5

das Stillgeld nicht beanspruchen. Dagegen dürfen

die Bedingungen als erfüllt gelten, wenn
das Kind eventuell nicht direkt an der Brust
trinken kann, sondern die Muttermilch
abgepumpt und dem Säugling mit der Saugslasche
eingegeben werden muß.

î Daß das Stillen die ausschließliche Nahrung
des Kindes bilde, ist vom Gesetz nicht verlangt.
Es genügt nach einem Jnterpretationsentscheid
des Bundesamtes für Sozialversicherung
(Entscheid 99), wenn die Mutter das Kind mindestens

einmal im Tag stillt und daneben noch

anders ernährt.
Wenn eine Wöchnerin Zwillinge oder Drillinge

stillt, so wird das Stillgeld gleichwohl
nur im einfachen Betrag ausgerichtet (Entscheid

98), weil eine Verdoppelung leider im
Gesetz nicht vorgesehen ist. Das wird vielfach
als Mangel in der bestehenden Gesetzgebung
empfunden und dürfte wohl anläßlich einer
Revision geändert werden.

Nur diejenige Kasse ist zur Ausrichtung des

Stillgeldes verpflichtet, die dem Bund gegenüber

einen Anspruch auf Rückvergütung hat
(Entscheid 27). Das wird von Bedeutung in
den Fällen, da eine Wöchnerin bei zwei
Krankenkassen versichert ist. Es sind bestimmte
Regeln durch die Verordnung II, Z 12, des
Bundesamtes darüber aufgestellt worden, welche
von den beiden anerkannten Krankenkassen das
Stillgeld bezieht und demnach auszurichten hat.

In erster Linie ist es die Kasse, bei der
jemand für Krankenpflege versichert ist, in zweiter

Linie diejenige, bei der die längere
Mitgliedschaft besteht usw.

Ueberdies bedeutet diese Regel noch etwas
anderes: Zum Bezug des Stillgeldes ist nur

ver LensiisesrlBoppei»

cils ì_isblinAsspsiss ckss Säug-
linAS, praktisob und Usoau dosisrt,
jsdsrz:sit bsrsit.
Vsrlangsn Lis Qrstismustsr bsim
^abriksntsn

«S, F ZV X 4428 0
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verbötet, wenn bei beginn Nés Stillens
angewendet, âss wundwerden 4er brustwar?er>
und Nie brustenkündung. vnscbädlick kür
das Kind! Tops mit sterilem sslbenstabekerr

kr. Z.5Y in allen spotkeken over
durck den kabrikanten

Dr. k. Studer, ^potkeker, kîern
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eine tücktige

Nebsmme
kür selbständige Praxis, mit gute»

Zeugnissen.

Offerten unter Lkikker 3328 sind M

riekten an die Expedition des Platte^

^ â â Ipsdrîl«
eSc »Ie »I / (8ckwei?, V^irtscksktsgebiet).

und bat allen Orund da?u, denn es wird
mit dem von /^er?ten, Kinderkliniken,
kkebsmmen und Säuglingssckwestern
bestens empkoblenen pbatag - Kinder-
Oel gepklegt. Pkaksg-Kinder-Oel ist das

einzige Lpeàl-Oel suk dem Oebiet der
Kinderpflege. lVtacken suck Zie einen
Versuck und überzeugen Sie sieb, dass
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was sie versprecken. ZZ02 <K 4140 L
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etne grau berechtigt, bie bet ber gleichen Äaffe
Qucp für SBöcpnerinnenleiftungen genuffberecp»
tigt tnar (Qcntfcpetb 129). §at fie alfo beifptelë»
toetfe int gettpunit ber Itieberfunft bie neun»
Wfpitatige gefepltcpe ober bie ïûrjere ftatuta»
^ifcb)e 2Jîitgliebfcpaft§bauer noch nicht erfüllt, fo

fie auch leinen 2lnfprucp auf bie Still»
Garnie.

Ser StiKgetbauèloeiè ift nach Slblaitf ber
10 Sage feit ber ©eburt butcp ben 2Xrgt ober
oje §ebantnte anzufüllen, unb 5toar auf ©runb
Eigener SBaprnepmuugen (Stillprobe etc.). ©ine
•yebantme, bie auf blope Slusfagen hin einer
Wöchnerin ben Sltllgelbauëmetë ausftellt,
^acpt fiep einer ftrafbaren •öanbluitg fchulbig,
j^gefepen babon, bah fie felbftberftänblicp gegen
oie Pflichten ihrer Stanbeêorbnung hanbelt.
®aê neue fcpmeigerifcpe Strafgefepbucp fiept
pafür in 2lrt. 318 ben Satbeftanb beë falfchen
^tippen ^eugniffeë bor, ber auêbrûcflicp and)
vebantmen mit Stupe ftrafbar erllärt, bie fapr»

ffig eine Stefcpeinigung jum ©ebraitcp bei
einer 23epörbe ober jur ©rlangung eines 2Sor=
ieilë für fiep felbft ober eine anbere tßerfon
Ouêftellen, bie ben Satfachen nicht entflicht.
Sie Strafe îann aber ©efängniS fein, toenn
ojefes 3eugni§ borfäplicp falfdj ift, b. p. inenn
oie §ebantme es int bollen Stemufpfein feiner
üttricptigfeit ausftellt. gaprläffigfeit mufs int

tner angenommen merbeit, menu bie Sluêfagen
nicht nachgeprüft toerben. 33orfap aber ift ge»

geben, inenn bie Hebamme toeif; ober hätte
luiffen müffen, bah äie Stefcpeinigung nicht
richtig ift. So muh e§ beifpielsmeife als grobes
Vergehen betrachtet merben, toenn oerfucpt
inirb — tnie eS füglich tatfäcplicp borgelom»
men ift —, einer Stepörbe einen Stillgelbauë»
ineis jum Steprg ber Stillprämie p präfen»
tieren, mäprenb baS $inb ber Sßöcpnertn tot
auf bie SBelt gefommen mar. âtucp nach äen
beftepeubeu unb biSper nocp geltenben lanto»
nalen Strafgefepen liegt in einem folcpen gall
immer baS ®elilt beS tBetrugSberfucpeS nor,
inenn nicpt nocp ein anberer fpejieller Sat=
beftanb ptrifft, inie beifpielsmeife berfenige ber
Urfunbenfälfcpung ober minbeftenS einer tlmtë»
pflicptberlepung, fofern nicpt ber ftrilte ©nt=
laftungSbemeiS gefüprt inerben fann, bah e§

fiep um ein ißerfepen opne jebe SäufcpungS=
abftept gepanbelt pat ober bah äer grrtum
auep bei aller pflicptgemäpen Slufmerffamïeit
pätte paffieren lönnen. Sem Slnfepen beS §eb=
antmenftanbeS müffen folcpe SSorfommniffe
aber in febem galle fepaben, unb e§ ift baper
bringenb p empfeplen, in .gutunft nocp biel
größere ©emiffenpaftigfeit malten p laffen.

9)îitteitung. Ser Scpmei^erifcpe SSerbanb für
grauenftimmreept pält am 17. nnb 18.9Jlai
näcpftpin in Stafel feine breipigfte ©eneral»
berfammlung ab. SamStag, ben 17. 2Jiai, fin»
bet im ©rojfratSfaal in 93afet bie Selegier»
tenberfammtung ftatt, bie aufjer ben ftatu»
tarifepen ©efepäften ein Steferat bon §errn
Dr. ©. bon Scpenl, Stafel, bringen inirb über
baS Spema: grauen an ber innern gront.

gür Sonntag, ben 18. 2ftai, ift eine öffent»
liepe 9Jîorgenberfammlung im SBernoutl»
lianum, Stafel, borgefepen, mit einem Vortrag
bon grau Dr. 0cpmar5=@agg über grauen»
arbeit unb ütrbeitSbefcpaffung unb mit
einem folcpen in franjöfifcper Spracpe bon
Mlle. Emilie Gourd, ©enf: Diacpricpten bon
unfern Scpmeftern im 2tuSlanb.

Sie ©eneralberfammlung mirb einen feft»
liepen ©paralter paben unb mit einem gemein»
famen ©ffen im tReftaurant beS goologifepen
©artenS befcploffen merben.

Settion s-Bafel=Stabt. Unfere Sipung fällt
auf ben 28. ÜJlai. Sa tep feinen Vortrag be=

fommen fonnte, treffen mir unS im iReftauraut
Seuerleber, mo mir bie fommenben SSereinS»

faepen befpreepen fönnen.

gür ben Storftanb: grau 9Reper.

Der ffPouponS(-Sauger
Gesetzlich geschützt

ist der einzige, der die Mutterbrust in rationeller
Weise ergänzt. Von ersten Professoren des tn-
und Auslandes empfohlen! 3305 K 3655 B

Hebammen verlangen die günstigen
Verkaufsbedingungen beim Alleinfabrikanten

J. Lonstroff A.-G., Carouge - Genf

.die gepîle9te

hängig
erhält sieb das

ist„ioh.vomK»lerferab

sjrSs—-
der Frische an aUenTa9en

die ideale Reform-Damenbinde

Camelia-Fabrikation St.Gallen Schweizer Fabrikat

Wenn die junge Mutter Ihren Rat über die Ernährung
ihres Kindes einholt, schwankt sie selber zwischen
verschiedenen Methoden, die ihr gleich gut scheinen. Es
ist an Ihnen, ihr klar zu machen, was die Hauptsache
ist, nämlich: sofortige, dauernde und gleichmässige
Resultate zu erzielen. Und da gilt Ihr erster Oedanke
auch dem sichersten Mittel um dieses zu erreichen:

Greyerzer Milch in Pulverform

Vollfett
Teilweise entrahmt

Ganz entrahmt
Mit Traubenzucker und Malzzusatz

(gegen Verstopfung)

Fabrik für Milchprodukte, Guigoz-Milch A.-G.
Vuadens (Greyerz) 332g

Mitglieder! Einkäufen innerster Linie Inserenten
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ttne Frau berechtigt, die bei der gleichen Kasse
auch für Wöchnerinnenleistungen genußberech-
iigt war (Entscheid 129). Hat sie also beispielsweise

im Zeitpunkt der Niederkunft die neun-
Uwnatige gesetzliche oder die kürzere statutarische

Mitgliedschaftsdauer noch nicht erfüllt, so
hat sie auch keinen Anspruch auf die
Stillprämie.

Der Stillgeldausweis ist nach Ablauf der

^ Tage seit der Geburt durch den Arzt oder
aie Hebamme auszufüllen, und zwar auf Grund
^gener Wahrnehmungen (Stillprobe etc.). Eine
Hebamme, die auf bloße Aussagen hin einer
Wöchnerin den Stillgeldausweis ausstellt,
Wacht sich einer strafbaren Handlung schuldig,
abgesehen davon, daß sie selbstverständlich gegen
we Pflichten ihrer Standesordnung handelt.
Das neue schweizerische Strafgesetzbuch sieht
pasür in Art. 318 den Tatbestand des falschen
arztlichen Zeugnisses vor, der ausdrücklich auch
Hebammen mit Buße strafbar erklärt, die fahr-
chssig eine Bescheinigung zum Gebrauch bei
einer Behörde oder zur Erlangung eines Vorteils

für sich selbst oder eine andere Person
ausstellen, die den Tatsachen nicht entspricht.
Die Strafe kann aber Gefängnis sein, wenn
dieses Zeugnis vorsätzlich falsch ist, d. h. wenn
we Hebamme es im vollen Bewußtsein seiner
Unrichtigkeit ausstellt. Fahrlässigkeit muß im¬

mer angenommen werden, wenn die Aussagen
nicht nachgeprüft werden. Vorsatz aber ist
gegeben, wenn die Hebamme weiß oder hätte
wissen müssen, daß die Bescheinigung nicht
richtig ist. So muß es beispielsweise als grobes
Vergehen betrachtet werden, wenn versucht
wird — wie es kürzlich tatsächlich vorgekommen

ist —, einer Behörde einen Stillgeldausweis

zum Bezug der Stillprämie zu präsentieren,

während das Kind der Wöchnerin tot
auf die Welt gekommen war. Auch nach den
bestehenden und bisher noch geltenden kantonalen

Strafgesetzen liegt in einem solchen Fall
immer das Delikt des Betrugsversuches vor,
wenn nicht noch ein anderer spezieller
Tatbestand zutrifft, wie beispielsweise derjenige der
Urkundenfälschung oder mindestens einer
Amtspflichtverletzung, sofern nicht der strikte
Entlastungsbeweis geführt werden kann, daß es
sich um ein Versehen ohne jede Täuschungsabsicht

gehandelt hat oder daß der Irrtum
auch bei aller Pflichtgemäßen Aufmerksamkeit
hätte passieren können. Dem Ansehen des
Hebammenstandes müssen solche Vorkommnisse
aber in jedem Falle schaden, und es ist daher
dringend zu empfehlen, iu Zukunft noch viel
größere Gewissenhaftigkeit walten zu lassen.

Mitteilung. Der Schweizerische Verband für
Frauenstimmrecht hält am 17. und 18. Mai
nächsthin in Basel seine dreißigste
Generalversammlung ab. Samstag, den 17. Mai, findet

im Großratssaal in Basel die
Delegiertenversammlung statt, die außer den
statutarischen Geschäften ein Referat von Herrn
Dr. E. von Schenk, Basel, bringen wird über
das Thema: Frauen an der innern Front.

Für Sonntag, den 18. Mai, ist eine öffentliche

Morgenversammlung im Bernouil-
lianum, Basel, vorgesehen, mit einem Vortrag
von Frau Dr. Schwarz-Gagg über Frauenarbeit

und Arbeitsbeschaffung und mit
einem solchen in französischer Sprache von
Nils. Umilie tüourck, Genf: Nachrichten von
unsern Schwestern im Ausland.

Die Generalversammlung wird einen
festlichen Charakter haben und mit einem gemeinsamen

Essen im Restaurant des Zoologischen
Gartens beschlossen werden.

Sektion Basel-Stadt. Unsere Sitzung fällt
auf den 28. Mai. Da ich keinen Vortrag
bekommen konnte, treffen wir uns im Restaurant
Keuerleber, wo wir die kommenden Vereinssachen

besprechen können.

Für den Vorstand: Frau Meyer.
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Es kommt jiicht "bloss darauf an, dass dem Klein¬

kind F*ß Jdie richtige Menge der nötigen Nähr-

Stoffe zugeht. VieleGleichgewichts-Storungen

und dystrophische Erscheinungen hahen

ihren~Ursprung in der Unausgeglichenheit einzel¬

ner Nahrungsfaktoren^v^*^^^^ aus dem Voll-' '"/g;
korn gewonnen^llûKi^iit reichem Gehalt an Vi-

jru tv
taminJgjy^^sichert optimale Wachstumshedingun-

gen und Schutz" vor Störungen des Mineral-Stoff-
üinjiiHiii

Wechsels, sowie des Nervensystemsj

Muster stehen gej

I in i nr iiitjiiwihiiimILUiKIIIIIII
r I m 111 m i m I

Diensten - Fabrikanten :

H. NOBS & Co., .Müncheribuchsee / Bern

/ßefruxt

Sonne
ins Haus

bringen Trutose-Kinder,

ihr aufgeweckter Geist und

die leuchtenden Augen bereiten

den Eltern glückliche Stunden.

Ein Versuch zeigt Ihnen

sofort sichtbaren Erfolg.

TRUTOSE A.-G.
ZÜRICH

TRUTÖSl
Büchse Fr. 2.—

3307 (K 4147 ß)

Schweizerhaus-Puder
ist ein idealer, antiseptischer
Kinderpuder, ein zuverlässiges

Heil- und
Vorbeugungsmittel gegen Wundliegen

und Hautröte.

Wer ihn kennt, ist
entzückt von seiner Wirkung;
wer ihn nicht kennt,
verlange sofort Gratismuster
von der

Schutzmarke Schweizerhaus

KOSMETISCHEN FABRIK SCHWEIZERHAUS
Dr. GUBSER-KNOCH, GLARUS

3310

V..

Auf den Sommer
unsern hübschen Hebammenkoffer in Suitcase-Form, der
auf Jahre hinaus Freude macht

Besondere Vorzüge:
1) Solides, braunes Rindleder (grob genarbt), das sich im

Gebrauche ausgezeichnet bewährt.
2) Knappe Abmessungen (Länge nur 45 cm), trotzdem Raum

genug für alles, was die Hebamme nötig hat.
3) Abwaschbares Innenfutter — deshalb leicht sauber zu

halten.
4) Praktische Innen-Einteilung.

Ausführliche Offerten für Koffer mit und ohne Inhalt
bereitwilligst. Wir machen auch gerne Ergänzungsvorschläge.

St. Gallen — Zürich

ciESC-HÄFT

Basel — Davos — St. Moritz

Mütter aufpassen.

Futterwechselzeit — die Qualität der Frischmilch wird unregelmässig.

Bei Säuglingen und Kleinkindern heisst es jetzt
besonders aufpassen, weil ihre empfindlichen Organe jede
Veränderung der Milch sofort wahrnehmen. Beugen Sie der

Möglichkeit einer Schädigung vor und geben Sie dem Kleinen

die bewährte, gleichmässig hochwertige Trockenvollmilch
M I LKASAN A.

Mit oder ohne Zuckerzusatz erhältlich in Apotheken und Drogerien.

MiHai*
füp den Säuglinge

SÜ SCHWEIZ. MlLCHGESELLSCHAFT A.G.HOCHDORF

3319
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Sctnvàeriisus-puâer
ist ein idealer, sntiseptiscker
Xinäerpuäer, ein Zuverlässiges

kleil- unci Vorbeu-
gungsmittel gegen Wuncl-
liegen unb klautröte.

V^er itin kennt, ist ent-
?ückt von seiner Wirkung;
wer ilin nickt kennt, ver-
lange sokort (Zrstismuster
von 6er

Sckut-marlce 8Lkwei?e5kaus

Kosi^^ise^^i^i ^ök^iK
Nr. vuosen.ltnoc«, VI./ìNUS

3310

ÄS» G»»ii»Sr
unsern kübscken blebammenkokker in 8uitcase-borm, 6er
auk )akre kinaus breube mackt!

kesonbere Vorzüge:
1) Lolibes, braunes Kinbleber (grob genarbt), bas sick im

Oebraucke ausge^eicknet bewäkrt.
2) Knappe Abmessungen (länge nur 45 cm), trvt?bem Kaum

genug kür alles, was clie kkebamme nötig bat.
3) ^bwasckbsres Innenkutter — cieskalb leickt sauber /u

kalten.
4) Kraktiscke Innen-linteilung.

^uskükrlicke Offerten kürKokker mit unci okne Inkalt bereit-
willigst. >Vir macken auck gerne brgän^ungsvorsckläge.

St. Lallen — 2ürick Sassl — Oavos — St. IVIorlt?

k^uttsrwsokssl^sit — bis Oualität bsr ^risokmilok wirb unrsgsl-

massig. Lsi Lauglingsn unb Klsinkinbsrn ksisst ss )st?t bs-

sonbsrs aukpssssn, weil ikrs smpkinbiicksn Organs )sbs Vsr-

anbsrung bsr IVIilok sokort wskrnskmsn- Lsugsn Lis bsr

IVIögliokksit sinsr Loksbigung vor unb gsbsn Lis bsm Kleinen

bis bswäkrts, glsiokmsssig kookwsrtigs Vrocksnvollmilok
1^1 i I_KäL4bl^.

IVIit oclsr okns 2ucksr^usà srksltlick in ^potlislcsn unci Orogerlsn.

^ÜI» àsn Säugling
I8^ö> srmvci?. ^ui.ci4iZsssl.t.sc:u^i^r«.>Z.>-ioc«von?
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